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Die Landesvermessung in Niedersachsen
Von Günter Stod<-Rother, N§7DR Hannover

§flirklidr gute Reportagen aus dem Vermessungswesen sind selten. Das mag zu einem großen Teil daran liegen,
daß dieses Fadrgebiet wenig bietet, was im landläuffgen Sinne als publikumswirksam oder gar als sensationell
anzusbhen ist. Vor allem aber läßt sidr dabei für die Reporter eineJedrt gründlidre Vertiefung in eine Materie
nidtt vermeiden, die den meisten von ihnen auf den ersten Blid< redrt trod<en und au& ziemlidr sdrwierig
ersüeinen mag, wodurdr sie sidr wohl oft absdrred<en lassen. llm so erfreulidrer war es, daß der Nordwest-
deutsdreRundfunk im Rahmen derSendung,,Niedersadrsen - Land und Leute" am 6. April ,954 eine Reportage aus
dem Vermessungswesen bot, die audr in fadrliöer Hinsidrt volle Zustimmung ftnden konnte. Dies und die An.
nahme, daß viele Kollegen diese im Programm nidrt besonders angekündigte Sendung nidrt gehört haben, ver-
anlaßt uns zu dem nadrstehenden Abdrud<. Gleidrzeitig bedanken wir uns bei Herrn Cünter Stock-Rother
vom NrVDR dafür, daß er uns das Manuskript seiner Reportage bereitwillig zurVerfügung gestellt hat. Ka.,

Nicht weit vom Aegidientorplatz, am §7armbüchenkamp, rvird fleißig an der Fertigstellung des

neuen Landesvermessungsamtes gearbeitet. Obwohl die Ecke §7armbüd:enkamp-§7armbüdren-
straße kaum mehr als einen Steinwurf weit vom lauten Treiben des Innenstadtverkehrs abliegt,
wird sie doch nidrt davon selbst berührt, und darin bietet sich ein Gleidrnis für die Tätigkeit
an, die bald dort ihre neue Heimstätte ffnden soll. Uberlegen Sie nur einen Augenblid<, daß

die kartographischen Ergebnisse einer zuverlässigen Landesvermessung - vom privaten Bereidr
des geordneten und befriedeten Grundbesitzes, über die Belange der Verkehrs-, Stadt- und
Landesplanung bis zur Festlegung der staatlichen Crenzen, ia bis zur Orientierung der welt-
weiten mensdrlic}en Beziehungen rund um den Erdball - eine unabdingbare Voraussetzung
darstellen. Atlanten und Karten sind gleichsarn die ,,Zauberbrille" der Zivilisation, mit de3 sie

einerseits den ganzen Globus auf einen Blid< umspannen kann, mit der sie aber auch anderer-
seits den kleinsten Sörebergarten bis auf den letzten Qgadratmeter übersieht und die Spitze
der Marktkirche wie die des Eifelturmes zwischen den Polen im Netz der Koordinaten festlegt.
Als fortsdrrittlidre Btirger des 20. Jahrhunderts wissen wir zwar mit dieser Zauberbrille, wie mir
den vielen anderen teclrnisdren Segnungen unseres Jahrhunderts leidlidr unrzugehen, aber wir
rnadren uns kaum eine Vorstellung über ihre Hintergründe, ihr Zustandekomrnen. Und so -
um zu dem Gleichnis zurückzukehren - steht unser neues Landesvermessungsamt zwar in
Rufweite vom lärmenden Verkehr am AegidientorpTatzt also mitten inr Zentrum der Landes-
hauptstadt, ohne mit seiner ebenso wichtigen wie unaufdringlidren Arbeit an der lauten Vorder.
gründigkeit teilzuhaben.
Es wäre natürlidr ein aussidrtsloses Beginnen, Ihnen in diesen wenigen Minuten einen audr nur
annähernd ausreidrenden überblick über die Arbeitsweise und den vielseitigen Tätigkeitsbereidr
der Landesvefinessung vermitteln zu wollen. Sicherlich haben Sie schon einmal in der Stadt
oder draußen einen Meßtrup bei der Arbeit gesehen. §7ie ein §roßer Raster überzieht das Netz
der trigonometriscihen Punkte unser Land, ein Netz von Dreied<sbezügen, das Grundnetz der
Vermessung. Ein Prinzip der Nachbarschaft ist in diesem Dreiedcsfeld augenfällig lebendig, denn
das Blid<feld jedes Einzelpunktes reiclrt innerhalb des Rasters nidrt weiter als bis zu seinen
Nadrbarpunkten, auf die er sidr bezieht und auf die er sidr verlassen können muß. Von diesem
weitmascJrigen Grundnetz ausgehend wendet sic:h die Vermessungstechnik der Erfassung der
engerräumigen Beziehungen innerhalb der einzelnen Maschen zu. Sie arbeitet atso vom Großen
ins Kleine, von der§7eite in die Enge. Die optiscle Industrie gibt den Vermessungsingenieuren
bei dieser Tätigkeit ein so präzises und vedäßlicles Instrumentarium an die Hand, daß die
Fehlergrenzen bis an die dritte und vierte Stelle hinter dem Komma gedrängt werden. - Das

ist natürlidr nic.ht immer so gewesen. §7ie auf allen Cebieten uoseres modemen Lebens ist audr
im Bereich der Vermessung der technische Fortsd'rritt ein Kind der letzten 150 Jahre. Es lohnt
sich sdron - gerade im niedersächsisöen Raum - ein wenig in der Geschichte der Landes-
veimessung zu blättern. Da ffnden wir keinen Geringeren als den berühmten Mathematiker
Carl Friedridr Gauß, dessen l00.Todestag nädrstes Jahr bevorsteht, als Leiter der ersten voll-
ständigen Triangulation des hannoversd,en Königreidres. In den Jahren l82l - 1844 ging



diese langwierige Arbeit vor sich. Der in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von

v.Papen herausgegebene ,,Topographisdre Atlas des Königreidrs l{annover und dds Herzogturns

Braunsc,hweig" bezieht sidr auf 3000 dieser Gauß'§chen trigonometrisdren Punkte, übrigens

ein für seine Zeit bernerkenswert sorgfältiger und fortsdrrittlicl gehaltener Atlas.

§7enn man mit Gauß den Beginn des rnodernen Vermessungswesens in Niedersad:sen datieren

kann, so reid:en die Anfänge einer Kartographie unseres Raumes doch noch wesentlidr weiter

zurück. Die wichtigsten älteren amtlidren Karten Niedersachsens sind inr 16. Jahrhundert ent-

standen. Sie sind als Auswirkung der für die Kartographie so einscihneidenden geschichtli&en

Vorgänge gegen Ende des t 5. Jahrhunderts zu verstehen. Denken Sie an die Erffndung der

Buchdrud<erkunst, des Plattendrud<s und der Kupferstidre und ferner an die Erweiterung des

europäischen Horizontes durch die berühnrtbn Entdecfterfahften nach §ü'esten und Südosten.

Dieser Zeitabsdrnitt bringt den Karten insbesondere ein Gradnetz, nördlidre Orientierung und

astronomisdl festgelegt€ \7erte. Bescinders augenfällig an diesen älteren Karten ist die mehr

oder weniger bildhafqe Darstellung der Landsdraft und dessen, was der Kartenkünstler nun

gerad.e für besonders darstellenswert eradrtete. Erst im Laufe der Jahrhunderte setzt sidr die

Vogelperspektive durdr. Als ein Beispiel aus derKartographie jener frühen Zeit sei auf-den

Atlas über das Fürstentum Lüneburg hingewiesen, den der Celler Hofarzt Dr. Mellinger dqnr

Herzog Ernst August von Lüneburg irn Jahre 1600 zum Geschenk rnadrte. Aber nun wieder

zurück in die Gegenwart, zurüd< zu unserem Niedersächsischen Landesverinessungsant, über

dessen Veröffenttichungen es wahrlich genug Bernerkenswertes zu berichten gibt. Leider rnüssen

wir uns auclr hier wieder auf eine kleine Auswahl qnd wenige Hinweise beschränken, wobei wir
Ihr Augenmerk niclt so sehr auf die breite Routinearbeit an der Laufendhaltung Herstellung und

am Drud< der versdrieden nraßstäblidren Standart-Kartenwerke richten wollen, als viehnehf auf die

interessanten Sonderveröffentlidrungen. Da sind die \üüanderkarten von'l Deister und Saupark,

von der Lüneburger Heide, vorn Vestharz und Ostharz rnit Skiwegen. Da sind die Stadt- und

lnselpläne, die Umgebungskarten. Natürlidr gibt es dergleid'ren nidrt nur in Niedersadrsen.

Ein ganz besonderes Verdienst hat sidr das Landesv-ermeisungsamt durdr die Herausgabe des

topographischen Atlas ,, Die Landsdraften Niedersachsens" in jüngerer Zeit erworben. Mit seinen

I 14 aurtlichen Karten urrd I3 Skizzen stellt dieses §/erk nicht nur eine Geographie der vielge-

staltigen niedersächsischen Kleinlandschaften in ihrer jeweils typischen individuellen Eigenart dar,

wobei jede Karte durdr eine nebenstehende ganzseitige Legende erläutert und analysiert wird.

Viehnehr ist in diesenr Kartenlesebuch der Versuch einer kartographischen Landeskunde glücklich

und beispielhaft verwirklidrt. Ein §7erk, das zu Lehrzwecken an den Grund- und Oberschulen

.b"nro teeignet ist wie für die Universitäten, und das nicht zuletzt für jeden Heinratfreund in

Niedersad:sen eine unentbehrlidre Bereicherung seiner Bibliothek darstellen wird. Das positive

Echo, das dieser niedersäösische Atlas irn Ausland, nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten

gcfunden hat, ist ein gutes Zeiclren für seine Qalitat und eine Anerkennung sowohl für Herm

Dr. Erich Schrader als den geistigen Vater des §Terkes wie für das Landesvennessungsamt als

Herausgeber.

Das Landesvernressungsamt gibt seit mehreren Jahren einenMonatskalender heraus,.worin es

jedesmal eines seiner Arbeitsgebiete zum Thema wählt, sei es die Topographie, dle Dreied<s-

und Höhenrnessung, die Neumessung oder - wie in diesem Jahr - die Katastervermessung.

Diese Kalender haben niciht nur die Funktion, jeweils ein Fachgebiet der Verrnessungskunde in
der Form eines übersicltliclren Kompendiums zusammenzustellen, sie sind darüber hinaus'ein

eigenwilliger - und für eine Behörde ein ungewohnter Ausdrud< ,des §Tunsches, der Offent-
Iidrkeit einen anscihaulichen Einblicl< in ein Tätigkeitsgebiet zu verrnitteln, von dem sie sonst

wenig erfährt. Und.wenn wir heute versudrt haben, Ihgen einen kleinen Uberblid< über die

Arbeit gnd die Vorgeschichte der niedersädrsisdren Landesvermessung zu geben, so haben wir
uns nidrt zuletzt in den Dienst dieses Anliegens gestellt. Unsere Hoffnung, daQ wir damit lhr
Interesse für die heimatlidre Landesvermessung ein wenig geweckt haben, ist hoffentlich nicht

allzu vemressen.



BERICHT
über dieTa$ung derBeamten des höherenDienstes
der Niedersächsischen Vermessun$s- und Kataster-

verwaltung in Bad Nenndorf

Vorbemerkung

Nach Abschlull der Tagung der Beanten des höheren Dien-
stes der Niedersächsischen Vermessunge- und Katasterverral-
tung, die in der Zeit von 20.-23.April 1954 in Bad Nenndorf
stattfand, wurde von vielen Seiten der Wunsch nach einem
ausführlichen Bdricht über die Vort,räge und Diskuisionen
geäußert. Dieeem l{unsch soll durch die nachstehende Ver-
öffentlichuug Rechnung getragen werden. Da, der Inhalt der
Vorträge aus Platzmangel nur in gekürztdr Fom wiedergegeben
kann, müssen gewisse Mängel in Kauf genonmen werd,en. Sinn
der Zusammengtellung ist, denjenigen, die an der Tagung
teilgenommen haben, die angeschnittenen Fragen noch einmal
ins Gedächtnis zurückzurufen, darüber hinaus die übrigen
Angehörigen der Verwaltung mit den Ergebniesen der Tagung
bekannt zu nachen und schließlich AIlen eine Bichtschaur
für die künftige Arbeitsgestaltung in die.Eaud zu geben.

Durch die Togung solIte die Vereinfachung und Moderni-
sieruag des Vernessungs- und Katasterwegens in den Vorder-
gnrnd gerückt verden. In gemeinsaner Beratung rurden die
Mittel und Wege erörtert, wie die große Arbeitslast, die
auf aIIen StelIen deg Vermessungs- und Katasterdienstes
ruht, beväItigt verden kann.

Die Aussprachen der Tagung werden, dag IäBt sich schon
jetzt sa,gen, weaentlich dazu .beit,rogen, da8 diesen Fragen
künftig in weit stärkerem Maße als bisher uid besonderg au _

der 'rFrouttr unserer Verrraltung Beachtung geschenkt rird.
Zugleich hat sich debei gezeigt, daß solche Tagungen zur
F o r t bild.ung der Verwaltungsangehörigen dringend nötig
sind, und es ist zu hoffeu, daß reitere Tagungen dieser
Art st,attf iaden können.

gez. Dr.habil. NITTINGER

Regierungsdirektor.
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Rationalisierung und Modernisierung

des Vermessungswesens

Kurzfassung des Vortrages von Regierungsdirektor Dr. Ing. habit.'N i t t i n g e r,
Nds. Ministerium des Innern

GLIEDERUNG:
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3. Gebühren

G. Schluß
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A. EINLEITUNG.

Die Rationolisierung und Modernisierung des Vernes-
srings- und Katasterreseng ist eine I aktuelle Angelegenheit,
die auch iu Gesamtrahnen der Verrualtung zu betracht,en ist.

B. OITGANISATION DEN, VEIII{ESISTJNGS- T'ND IGTA,STERVERWALTT]NG.

Innere und äullere Organisationsform sind für die Ver-
me§BurIgs- und Katasterverwal tung von bes.onderer Tragveit,e.
Das Werk und die Arbeiü sind eine Funktion der Organisa-
tionsforr.

1. Äullere 0rganisationsf onn.

Die äußere 0rganisationsforn ist letzten Endes eine
politische Frage und wird daher auf einer anderen Ebene
als der der Verwaltung entschieden. 0b z,B, das Vermes-
sungs- und Katasterwesen eine staat,liche, kommunale oder
Auftragsangelegenheit ist, ist eine Frage der äußeren 0r-
ganisationsforrn und somit eine Funktiorr der Pol itik.

2. Inuere Organisationsform.

Die iunere 0rganisationsform ist von seiten der Ver-
üessungs- und Katasterverwaltung aus zu steuern. Vor aIIen
Dingen komnt es darauf &[r in welcher Weise Aufgaben der
Kataster- und LandesveFmessung auf die Dienststellen der
Vermessungs- und Katast,erverwaltung verteilt, werden. Grund-
satz uuß sein, daß die Arbeiten .bei der Dieugtstelle erle-
d.igt werden, bei der sie aus sachl ichen und wirtschaf tl i-
chen Gründen am zweckmäßigsüen ausgeführt werden. Besonders
bedeutungsvoll ist die Entscheidung, welche Aufgaben, der
Landesvermessung von den l(at,asterti.rntern übernommen werden
können und müsgen.

3. Vernessungsgesetzgebung.

Viele Fragen der 0rganisation sind auch von der Ge-
setzgebung abhängig. Die VermeEsungsgesetzgebung ist durch
den Krieg und die Folgeerscheinungcn unterbr()chen norden.
Die lfeiterentwicklung der Vennessungsgesetzgebung ist unbe-
dingt erforderlich. trs ist für die f'.unhtionsfähigkeit der
Vermessungs- und Katasterverwaltung.notwendig, daß endlich
einmal in vielen Fragen die gesetzlichen Grundlagen ge-
schaffen werden. Vorbereitungen zur llerausgabe eines Vär-
messungsgesetzes sind in Gange. Dieses ist eine Voraus-
setzung für ein wirtschaftl ich arbeitendes und modernes
Vermess ungswes en.



- 86'-

C. ORGANISAT ION DER ARBEIT IM VER"TIESSUNG§-

KATASTEN,D I IX{ST .UND

. [llgeneine Erörterungen.

Es-nu8 untereucht werden, ob und vie die Arbeit, die
Tag für Tag zu bewäItigeu ist, rationalisiert werden kann;
Die Rationalisierung bei einem Betrieb in der freien Wirt-
schaft und dle; bei e'iner Verwaltungsstelle,sind' nicht nit-
ei"nander vergleichbar. In der f reien t{irtschaft soll'en Ge-
ryinne für d.en Unternehmer herauskommen., bei der Verwaltung
aber muß d.as höchste ZieI sein, der ALlgemeinheit zu dienen.
Die rvirtschaftliche und moderne Gestaltung des Veruessungs-
und Katasterdienstes kann daher nicht, von irgendeinem Augen-
blicksgedanken her aufgefqß! werden, zumql ein Vermqgsungs-
werk nicht ,nur für einige .Jp[re hergestellt vird, sondelr_t
in der'ltegel einen Zeitraum .Yon Jahrzehnten.überdauern soll.

Die Entscheidung ist für das Mehrzweckkataster gefal.len.
Dadurch haben die Arbeiterl für die Herstellung und I'ortfüh-
rung der Katasterwerke wegentlich zugenonmen. Es sind seit
jeher Mittel und Wege gesucht worden, die Arbeitcrn virt-
schaftlich zu gestalten.'Man hat Hilfs- und Sparnaßnahmen
eingeführt, die auf Kosten der Güte der Vermessungswerke
gingen. GeId und Personal für eine vullständige Erneuerung
der Vermessungsserke varen niemals'vorhanden. An eine voll-
ständige Neumeesung, die vielleicht au wirtschaftlichsten
wiirä; kuoo nicht ,"n. gedacht nrerden. Dris Vemeseungs- und
Katasterwesen kann nur'durch umwäIzende organisatoiisshe
Maßnahnen grundsäl,zlicher Art wirtschaftlicher gestaltet
werden. So ist z.B. lrr&.' jede Messung so anzulegdn, daß
s'ie ein Beitrag zur Erneuerung.des Katasters betleut'et. .Der
Erneuerungagedanke'muß auch von außeu her kommen- und .zvat

voi denjenigen'SteIlen'und Fersonen, die das Vernressüng§-
und Katasterwerk beanspruchen. [nweisungen und ßi'chtlinien
für die Erneuerung des Vermessungs- und Katasterwerks sind
gebracht worden, abei nicht die Vorschriften, sondern die
Menschen besorgen letzten Endes die Arbeiten. lfenn es auch
zur Zeit schrer fälItr'die vorhartdene Afbeit 'mit den zur
Verfügung stehenden'Pbrgonal zu' bewüItigen, 8o sollte'ua,n
nicht sofort nach PersonaLverstärkung rufen, sonderrr vorerst
iten Gedankbn der Ratiorrolisierung und'Modernieibrun'g auf-
greifen. Ein gutes WiSsen und"eine genaue Kinntnis des ge!
st,eckten Zieles' urid des Arbeitsganges werden auch lfege für
.einer Rationalisierung der'Arbeit finden lassen.
': 

" 
; ' "-r ' ,'i l: :

2. Ernpirische oder theoretische Erkinntnis
.

f ü.r die 0rgani sation der Arbeit. . - .

Erkenntnis kann auf zweierlei Art geüonnen werden. Sie
kann enpirisch erreicht oder aus erkenntnist,heoretischen
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Errägungsrx geronueu werden. Das enpirische Verfahren ist
üegen des Wandele des Katasteramtes vom Steuer- zriä Ver-
meEEungsa.nt nur bedingt nöglich. Auf Grund der erkenntnis-
theoretischen Überlegoog konnt nan zu der Ernittlung von
Bewertunggzohlen. Diese ergeben sich a,us den typischen
oder am häufigsten r'orkommenden ArbeitsfäIIen, die auf den
Amtern vorhenden sind.

3. Ermi ttlung von Bewertungs za,hl en.

Die Ermittlung der Bewertungszahlen erfolgt nit einigen
Ilypothesen und Konbinat,ionen. Das Endergebnis ist aber keine
Prophezeihung, wie behauptet vird. Es ist daher notrendig,
Verständais für die Erhebungen zur Ermittlung der Bewer-
tungszahlen aufzubringen. Man nuß Abweichungen vom Nor4al-
stand emitteln.

D. PER§IONALANGELEGENHE ITEN.

1. Personalstärke und -verteilung.
Mi.t einer Erhöhung des Personalstandes ist, im nächsten

Ilaushaltsjahr nicht zu rechnen. lTir müsgen zunächst mit dem
vorhandenen Personal rveiterkommen. Daher ist es notwendig,
Arbeitsfreudigkeit, Geist der Gemeinschaft, kameradschaft-
liche Verbundenheit, Betriebsklima und Fragen der mensch-
lichen Beziehung in Betrieb .zu fördern. Gutausgebildetes
und Ieistungsfähiges Personal ist ausschlaggebend.

2. Ausbildungsfragen.

Es iet von Bedeutrurg, daß ma,n sich eingehend des Nach-
wuchses und des in Dienst befindlichen Personals widmet.
Den Auszubildenden ist nögl ichst früh Verantrortung zu
übertragen.

Dag Pereonal muß'zutreffend beurteilt werden. [Ian darf
n'icht eus,dem Gedanken heraus, dem zu Beurteilenden die
Zukunft nicht zu verbauen, eine gute Beurüeil.ung abgelien.
Persönliche Rticksichtnahne darf bei der Beurteilung keine
Rolle spielen, ausschlaggebend sind vielmehr fachliche
Eignung und Charakter. Der Antsleiter muß sich des per-
sonals annehmen, und eich mit jeden seiner Mitarbeiter
beschäf tigen. Alte eingefahrene Methoden soll nan nicht
e.infach.w€l.terlaufen lasgen. Die Fortbildung des personals
ist unbedingt notwendig.
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E. EINRICHTT]NG DEII ÄUTEB.

1. Allgeneinee.

Die Ausstattung der Änter ie.t in den letzten Jahren
stark gefördert rorden. Das muß auch eiumal anerkannt
werden. Die Gestaltung der Dieneträume hängt nicht inmer
von den finanziellen Mitteln ab, sondern eg lößt sich auch
ein ansehnlicherer äußerer Eindruck durch einfache Mittel
erzielen.

2, Instrumente und Geräte.

Bei unserer Measungstäüigkeit wird eine volle ltrechani-
sierung nicht durchführbar sein. Die Anschaffung von In-
strunenten und. Gerät,en wird soreit gefördert, daß ein
Optinum entgteht. Geräte müssen aber auagelastet sein.

3. Motoris ierung,

Bei der Motorisierung der Kat,asterämter ist besonders
darauf zu acbten, daß die den Katasterä.rntern zur Verfügung
gestellten Kraftfahrzeuge wirtschaftlich eingesetzt verden.

4. Unterbringung.

Die Unterbringung der Änter ist sehr stark gefördert
worden. Eine bessere röumliche Unterbringung rird für
weitere Katasterämter noch erfol gen.

r. ARBEITSMETEODIT.

1. Beobachtung der Arbeitsvorgänge.

Die Prüfung der Arbeitsvorgänge erfolgt mit Bilfe der
Statistik. Jeder Ä.rbeitsvorga,ng ist in Arbeitsstadien ouf-
zugliedem. Die auf die einzelnen Arbeitsobschnitte entfal-
Ienden Anteile an Arbeitszeit und Kosten sind prozentuol
zu emitteln. Eine Abweichung vom Ilurchachnittssatz uacht
uns dareuf aufmerksa,m, daß etras nicht stinmt. tr'erner er-
kennt man, bei relchen Arbeitsabschnitt eine Rrtionalisie-
rungsmaßnahme sich überhaupt lohnt. Es nuß aber euch über-
prüft verden, ob die Rationalisierung und ldodernisieruug
der Vemessungs- und Kataeterrersaltung nicht anders gelöst
rerden mu8. Nicht'nur Einzelmaßnahmen führen zu dieBs.D
ZieL, sondern was viel richtiger ist, iet die Klärung, ob
die Arbeiten, die rir heut,e alle ausführen, unbedingt ausge-
führt verden müsgen. I{ir nüseeD una darüber klar lerden,
velehe Arbeiten vorrangig sind.
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Bedeutu-nggvoll ist selbstverständlich der Plan, vie man
die Arbeit ausführeu vill. Die Prüfung der Arbeit muB sich
auf das unumgäuglich Notnendige beschränken. Sie,darf sich
nicht nur auf die Bichtigkeit,, sondern - u&a viel richtiger
ist - sle muß sich auch auf die aufgewendete Arbeitszeit
und angerandte Arbeitsnethode erstrecken.

2. Prüfung be igebrachter Messungsschrift€D.

Bei der Prüfung beigebrachter Messungsschriften soll
man nur da prüfen, wo es unbedingt notwendig ist.

3. Gebühren.

Eine wesentliche Änderung der Gebührenordnung führt,
nicht zu einer Verbesserung der Situation im VermesBungs-
und Katasterd.iengt.

G. SCHLUSS.

Wirtschaftlichkeit und Vereinfachung in Vermessungs-
uud Kat,asterresen haben nur ErfoIg, wenn das gesamte Per-
sonal mit aller Entschlossenheit und ganzem Herzen an dem
vorgezeigten Plan mitarbeitet.

AUS DER DISKUSSION ERGABEN SICH FOLGENDE

GRUNDSÄZTLICHB GEDANKEN UND ANIIEGUNGEN:

Es vurde klargestellt, daß die technischen-Arbeiten
im wesentlichen bein Katasteramt ousgeführt rerden sollen.
Allerdings vrrrde von vielen Seiten darüber Klage geführt,
daß die f,sgn.mmgparbeit zwisehen Kataster- und Landesver-
Eessungsamt nicht immer ganz reibungslos verläuft. Vor
aIIen Dingen wurde darauf hingewiesen, daß inmer noeh Dop-
pelarbeiten vorkonrmen. M&n war der Ansicht, daß der topo-
graphische Meld.edienst, die Übernah.e der trigonometrischen
Punkte uud d.ie Berichtigung des Kartenwerks 1:5 000 einer
Überprüfung unterzogen werden müssen.

Aus der Diekussion ergab sich auch mehrrals der drin-
gende Wunsch, d.aß ein Vermessungsgesetz zur K1ärung vieler
Fragen eine Notvendigkeit sei. Es wurde dar'un gebeten, daß
der Entrurf des Vermessungsgesetzes zur Kenntnis gebracht
vird, darnit auch schon von seiten der Praxis her Vorschläge
k6rn nen.

Daß gerisge Berertungezahlen gebraucht rerden, vurde
ebenfells anerkannt, aber mit den Einrueis, daß es zu keiner
überbewertung der Statietik hommen darf. Man sollte dafür
gorgen, daß die statistischen Erhebungen veniger Arbeit
verursachen.
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' Sehr starke Klagen wurden über. das nicht ausreichen-
de Personal vorgebracht. Eg rurde von vielen Seit,en vor-
getragen, daß nit den vorhandenen Personal die-Arbei.t auf
die Daüer auf keinen FaIl zu schaffen sei. Es nüßte aber
auch für die Erhattung des bereitg zur Verfügung stehenden
Personals gesorgt serden. Ferner vuide darauf hingeviesen,
daß eine klare Zi.elsetzung für die Ausführung der Arbeiten
erfolgen müEEe. Es kärne sehr stark darauf an, daß man wisse,
welche Arbeiten vbrrangig seien, welehe zunächst noch zu-
rückgestellt rerden könnteu und relche nen überhaupt nicht
aueführen solIe.

ZUSAMMENTASSEND zuM UAN ZU TOLGENDEM ERGEBNIS:

Bei. den organisatorischen Maßnahmen soll darauf geachtet
werden, daß eine klare Aufgabenverteilung auf die Dienst-
stellen der Vermessungs-' und Katasterverwaltung nach wirt-'
schaftlichen Gesichtspunkt,en erfolgt. Jede Doppelarbeit
muß vermied,en werden. Die Zusarumenarbeit zwischen Landesver-
messrurgs- und Katasterant wird einer genouen Prüfung unter-
zogen. Daraufhin wird festgestellt, relche Vereinfachungs-
maßnahmen noch mög1ich sind. Die Bevertungsza,hlen werden
ennittelt, aber e'§ wird darauf geachtet, daß die Erhebungen
für die Bewertungszahlen nicht zu einer riesentlichen Ar-
beit,sbelastung der Katasteränter führen. Bei den Personal-
angelegenheiten wird versucht werden, in den nächsten Jahren
eine weitere Ver.besserung einzuführen. Es wird angestrebt,
zunächst einural mehr Kanzleikräfte beschäftigen zu körrnen
und die auslernenden Vermessungstechniker-Lehrlinge in die
Verwaltung zu überuehmen. Es soll auch angestrebt verden,
die vorliegenden Arbeiten in der Vermessungs- und Kataster-
verwaltung nach ihrer Bedeutung zu erkennen, und je nach den
öitlichen Verhältnissen kI&rer herauszustellen, welche
Arbeit vorrangig ist.

Die'Diskussion echloß nit der Versicherung der Anvegen-
l"r, daß sie die R.etionalisieruug und Modernieierung des
Vermessuugswesens für unbedingü wichtig halten und daß sie
hieran im Interesse der Atlgemeinheit, die das Vermessunge-
und Katasterresen inmer mehr beanspruche, mithelfen roll-
ten.
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PIäne zur Vereinfadrung des Verwaltungsaufbaues und
des Verwaltungsverfahrens

Kurzfassung des Vortrages von Regierungsdirektor G e f f e r s, Nds. Ministerium des Innörn

Herrilegierungsdirektor Ge f f e rs hieltüberdie.-
ses Thema eiuen reit angelegten Vortrag; ou dieser stelle
soll jedoch nur auf die Punkte eingegangeu verden, die die
Niedersächsische Vermegsungs: und Katastervervaltnng ubnit-
telbar berühren.

Der Aufbau der Verwaltung ist allgemein durch die Ent-
vicklung"der Nachkriegszeit nit'ihren unklaren und zum TeiI'
sahrierigen VerhäItnissen beeinträchtigt vorden. Nachderir
eine gewisse Beruhigung eingetreten ist, vird allenthalben
der Ruf nach einer Versaltungsrefora Isut. Mon denke u.a.
andievouMinisterpräsident Arn o I d inNordrhein-
West,falen elngeleiteten Maßnahmen, die besonders viel von
sictr reden machen.

Bei einer Verwaltungsreforn ergibt sich die Notrendig-
keit, geschichtlich Gewordenes richtig zu berücksichtigen.
Für Niedersachsen entstehen besondere Schrierigkeiten da-
durch, daß sich das Land aus 3 ehenaligen Ländern.sorie
Teilen des ehem. Landes Preußen zus&mmenaet,zt., die alle
eine eigenständige Entvicklung der Verwaltung hatten.

Ala nächste vichtige Maßnahne auf dem Gebiet der Ver-
raltungsröfom ist ia Niedersacheeu ein Gesetz über dos Ver-
raltungeverfahren vorgesehen, das sich in folgende Abschtrit-
te gliedert: 1. Allgeneine Vorgchriften, 2. Beschlußverfah-
ren, 3. Bechtsmittelverfahren, 4. Vollstreckungsverfahren
und 5. Übergangs- und Schlußbestimmungen.

Als TeiI der gesamten Landesverraltung rird die Nie-
dersächsische Ventressnngs- und Kstastervervaltung von aIIen
Befornmaßnahneu auf den Gebiete der gesanten Vervaltung
mehr oder reniger berührt.

Es igt interessant festzustellen, deß, rie aus den
Ausführungeu von Eerrn Regierungsdirekior I)r. N i t t in-
g € r zu entnehmen ist, ein enger Zusammenhang zrischen
den Problenkreie der allgemeinen Verwaltuog und den proble-
men besteht, die die Niedersächsicche Verulesrungs- uud
Katasterver"raltnng von sich aus als die wichtigsten heraug-
gestellt hat. Eierzu gehört vor alleu die Frage der Verla-
gerung der .[ufgabcnnach unten.



Es igt bekannt , daß di e
ves ens s ehr lückenhaf t is t
rungen de r Zeit ent,spricht,
und ent,sprechende Maßnahmen
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Ges etzgebung des Ve rmes sungs-
b zw. n i cht mehr den Anf o rde-

Hi er muß ba Id etvas, ges chehen,
atata.sind eingeleitet. 

,

:

AUS DEA, DISXUSSION ERGABEN SICH FOTOENDE

onuuosÄtzlrcgn GEDaNKEN IJND aNREcUNGEN:

Jedes neue Gesetz, jede neue Bestinmung- und Vorschrift
muß unter dem Gedanken der Verraltungsreform betrachtet
verden und vor allen einen Beitrag zur Verraltungs v e r-
einfaohung liefern.

Es üurde angeregt, baldigst eine neue Geschäftsanveisung
für Regierrlugen ünd Verwaltungspräsidien heraurzugeben, die
bezüglicb der Aufteilung der Aufgaben auf die einzelneu De-
zernate Einheitlichkeit in allen BerirLen herbeiführt.

Als besonders wichtig wurde die Herauegabe eincs Yer-
Dessungsgesetzes bezeichnet, dos eine sichere Grundlage
für das Vermessungsvesen bildet.

' Bei einer Neueinteilung von Ver:valtungsbezir{cen dürfen
die Belange der Katasteräuter nicht vergessen werden.
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Modernisierung und Rationalisierung im Vermessungs-

dienst, insbesondere in der Kreisstufe

Kurzfassung desVortrages von Professor Dr. Großmann, Teön.Hodrsdrute Hannover

4,

GLIEDERUNG:.

ßationalirierungsnöglichkeiten in allgemeinen.
Zahlenkateeter oder graphisches Kataster.
Die Herstellung eines umgedruckten großnaßstäbigeu

Al I zreckkartenrerks .

Zeichnung und Vervietfältigung. der entetehenden

Rrhnenkarten.
Die Eationalisierung der FortführurgsnesBungen.
Rationolisierung der Messungen durch moderne

Winhel-, §trecken- und Höhenneßverfahreu.
Eincatz der Luftbildnessung.
Rational iaierung der BechnuDgen.

Über ela eehr ä.hnliches Theue hot Eerr Regierungsdirek-
torDr. N it,tin g e r bereits zu Ihuengesprooheu, ao
da8 icb bittc, ueine Aueführungen teilr als Korreferat,
tcile als Ergäuzung aufzufassen. l{ein Thema behondelt die
rciin technigche lloderuisierutrg und Rrtionalisierung vorne[rn-
lich iu den örtlichen Dienstetellen.

1. ßATIONALIS IERT'NGSUöGTICEKEITEN IU ALLCEI(EINEN.

Botiöaalirienrng let überall dort angebrachtr fo etändig
gleichbleibeade Produkt,e iu großer Zahl hergectellt üerden.
Iu VernelruogaüeEon ict diese Vorauaget,zung jedoch nur
selten gegobcn, so da8 der Rltionalisierung verhiltnisnäßig
gcringe Angrtffaf,lächen geboten aind.

1.

2.

3.

-D.

6.

T.

8.
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Die, enge Verbindung nit dcn hrbtrik{ll, d.h.' nit' den'cin-
zelnen Uenrohcn verlangt für jeden FaIl eine individuelle
Lösung. Wlr köunen also lediglich darauf aulgehen, einzelne
imer riedcrkehrende Unterabschnitte uDaerer Arbeit durch
organisatorische und techniaöhe Uittel zu vereinfacb6a.

Iu einrn Indiv.idualbetrieb ist die richtigate aIIer
Itraßnahnea clue 'g,rte und cchnell erbeitendo §chaltung; d,.h.
alle Arbeitsgänge uüssen reibungslos ineina,Dder übergreifen,
ao daß reder Zusa,@euballungeu noch tote Bäume entrtehen.
Ftir jeden Arbeltrgang uuß der jeveils kürzeste Weg gerähIt
verdeu. Das Eerz der Batioualisierung iat alao der Anüe-
leiter in eigeu€r Person. Auf der einen Seite nuß er iu
seineu Aut ständig jeden .einzelnen Arbeitsgeng und das
Zugamuenvlrken aller vor Augen haben, zum auderen nuß er
iuer auf der .Iegd nach neuen Erkenntnissen sein und. Yer-
eatrortungsberußtsein sorie Freude an F«irtdchritt haben.
Ein Antsleiter, der sich nur auf Uinisteriol-Brlesse und
Dieustanre'iauBgen stützt und sich vou sich selbst aus uD
den Fortschrit,t nicht kürmert, ist kein Antcleiter, sondern
bestenfallr ein Stelleninhaber.

2.. ZAELE}.IIUTASTER ODER GRAPHISCEES TATA§ITEB.

Un die richtigere Ein§tellung zu.den heutigen Problenen
zu gerinoeu, muß man sich klar reiu, doß der Weg des preu8i-
acheaKatasters, rie Pf i tzet es inseiner'nachge:
lassenen Sohrift näher luageführt het, auf veite. §t.recken
ein Irrieg govesen'ist. Eervorgerufen ist dieger frneg
durch die unglückselige Teilung ia Kataater- unil Lähdes-
yermsraung und das uugevöhnlich geringe Verctäudnis. der
preu8iachea Venaltuug für technirche Notrendligkeiten, ein
Erbe, daa in den aorddeutcchen Nachfolgestaaten auch heute
noch nicht, ganz überrunden isü.

Einea bestürzt nich imer vieder von ueuon: Das graphi-
ache Kataster iu Bayenn erfreut sich allgemeiner Anerkennung
und gilt alr einea der vorzüglichsten Eilfcnittel der
Wirt§choft, Technik und Verüsltung; Dbs preüische Z'ehlen-
kataster ita[gegen ist von jeher ein' Gegeuatoid s.tändigbr
Angriffe und Sorgen geyesen, ouf den jederzann gl.aubt,
heruüre i tGn ^ zu müB s €D o

t,..

Wenu aber erst einmal eiF ,Irrreg beschritten-iet, dann
konmt, Ean yon ihm nioht loe. Dieser Irrreg ist bezeichnet
durch die vom tr'eldmesserreglemeut über'die Anrei"rlsg VIII
uud die Ergäiezungsbeatimungen stäadig zuuehinenden Gencuig-
keits- und. Versicherungaanforderuugqn, verbunden nit einer
zwiehmend.en Verüüaäung des Karterlolialts.' Xit,' deh' z-ri' -hoch-

geschraubteu Anforderungen hat man- dan-ii schliöAf iöh di
Neumesruugen . 

pfakt I rch' r{bgerü rft und Karteu üb*i.g" lehdlf;eu,
die: dieiäu tlänen uicht veraieäe"n. Siä re.i'sög'üödei' ddu
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Gebäudebestand noch topographirche Einzelheiten nach. Für
die llehrzahl der Benutzer sind diese sogenenuten f,arten
völlig unlesbar; für den Fachmann bedeuten sie nicht viel
nehr ols eiu Übersichtsblatt zun Zahlenriß.

'Der Zahlenriß und zrar ein nöglichat geuauer Zohlenriß,
ist in Bliokfeld vieler Katasterbeamten die Eaupt,eache
gevorden. Wozu aber Zahlengenauigkeit? Bayern kennt trotz
graphischen Kotacters keiue GrenzprozesEe, in der Eauptsoche
vohl dearegen, veil eB ein Vernarkungsgesetz hat. Auch
Frankreich und Englend kennen kein Eigentunaketester, und
trotzdem gehören Grenzprozesae dort zu deu Seltenheiten,.
Zudem gebt die Bedeutung der Eigentumsgrenzen imnier mehr
zurück'. Zrar vergucht das Grundgesetz dieee Entricklung zu
stoppen, ober in dem zum Bercten überfüllten Wegtdeutgchland
ist der l)taog, das wenig vorhaudene Land nit äußerster
Behutsa,nkeit den Zrecken zuzuführen, für die ec aD dring-
lichsten gebraucht vird, richtiger aIe aller Eigenttims-
gchutz. Ftir die dazu erforderliche planung aber gebraucht
nan nicht §tückveruessungsrisse sondera Karteu. Unnngänglich
notvendig irt elso ein volletändiges großnaßstäbiges Karten-
rerk qls Grundlage planungstechniacher, agrarpolitischer,
verkehrstechuiecher und bevölkerungspolitigcher Maßnabmän.
Das Endziel auf dem Wege zu.einer modernen Kataster- und
Vennessungsbehörde muß also sein:

8. DIE HERSTELLUNG EINES UMGEDRUCITTEI\I

GBOSSIIASSS TÄB IGEN ALLZWECKKARTENWEIIXSI .

In Niedersachsen ist. sorohl bei der Zentrale rie auf
vielen itrotern die Eerstellung der Grundkarte ao erfolgreich
angelaufen, daß der Unbruch zu den neuen llnschauungen in der
Eauptsache schon vollzogen ist. Die Techniker uud Sirt:'
echaftler verlangen aber neben den Uaßstab 1:5000 für
begrenzte Oebiete einen noch größeren Maßstab. Die Bayeru
haben daher neben den Maßstab 1:5000 in jüngerer Zeit in
Dörfern und Städten die Maßetäbe 1:2ö00 und 1:1000 eihge-
führt. Aber alle Karten passen in den du.rch die 5000er
Pläne gegebenea Netzrahmen hinein, und sie aind uicht durch
Flurstücksnumern belastet. Nur für den internen Gebrauch
vird für daa Oemeindegebiet eine Art Inselplan zusammen-
geklebt, in dea die Flurstücksnummern eingetragen verden.
Dos Entscheidende eber ist: Die Kerten rerden gedruckt
und sind daher allen Eimohnern gohon vom Schulunterricht
in der Eeimatkunde her bekannt. WaB die Genauigkeitsan-
forderung angeht, so liegt ouf dern Lande lediglioh eine
Meßtiechaufnahme zugrunde; in den Städten ist uon später
zur Zohlenmethode übergegangen. Eiu Seitenblick auf England
beet,ätigt in etva das bayerisch-rürttenbergische Syetem.

Wtirttenberg hat in kartographiacher f,inaicht das gleiehe
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Systen vie Bayern; jedoch hat eE ale kleinsten UaBcteb
1:2500, und ea bet von Anfang an eine - allerdings von der
un6eren abveiohende - Zahlenmethode benutzt. In Baden begann
man mit dem fnselplon und geht seit etva 30 Jahren allnilh-
lich ouf die Bahrnenkarte über. Württenberg und Baden vird
daher in den Eiuzelheiten für ung noch interessonter als
Boyern.

Ziehen rir die Sunne &us unaeren Betrachtuagenrso ist
unsere jetzlge Kotaeterkarte nicht viel mehr als ein Archiv-
blett. Diese Einsicht mag für den einen oder anderen alteu
Katagterbeomten schmerzlich eein, aber sie ist nötig.
Nur diese Einsicht ernöglicht den Schritt vom Katasterant
alc einer behördlichen Registriereinrichtuag zur zentrolen
örtlichen Veriness.ungs- und KartensteIle.

Ich denhe natürlich nicht daron, etva die Rückkehr zun
graphischen Ketaster zu enpfehlen. Fär echte Eigentuoagren-
ZeD - nicht die, die das in 19.Jahrhundert stecken gebliebe-
ne Grundbucb nachreist - können und vollen vir die Zahlen-
nethode nicht aufgeben. Aber für alles andere, tr&s sonst
noch in die Karten hineingehört, Verkehrsanlagen, Oebäude,
topographiache Gegeuatände, Kulturarten können vir uus den
Luxue der Zahlenverschvendung schon aus Zeitgründen nicht
mehr leisten, venn rir uns von der Entricklung nicht ebenso
überrolleu lasgen rollen rie das Grundbuch, das infolge
seiner Unbeveglichkeit vom modernen Verkehr überrannt iat.
Die Schveiz hat des erkannt und für die Menge der Bagatell-
verönderungen den Gnrndbuchzreng gelockert. Ich verleee dazu
aus einem Schreiben des eidgenössisehen Vermessungsdirektors
E ä r r y von 20,4.1.964: "So richtig und notwendig eine
strenge 0rdnung über die tlechtsausreise für die Vertinderun-
gen am Gruudeigentum iet, so schädlich väre sie für das
ganze 0nrndbuchrecht, würde sie für die kleinen Grenzände-
rungen, relche die Rechte der Pfondgläubiger nicht be-
rühren iu oIIer'fornalistischen Strenge gefordert. Die
einfachen und billigen Ersatzforzen machen die zuverläsaige
Führrurg des GruDdbucheg und die Nachführung der Gruadstiicks-
beschreibung in Grundbuchplan eret nöglich in denjenigen
Ftillen, die prahtisch an der Substanz .der Gnrndstücke nichts
äDdern. t'

Der topographische Inhalt der Karte, den die überriegeu-
de ltrehrzahl der Beuutzet den Karten entuehmen rill, muß
feruer nit größter Schnelligkeit nachgeführt verden. Da§
kann aber, devon bin ich fest überzeugt, auf die Douer nur
die Photogramuetrie leisten, und diese Photogra.metrie muß -
ich kome dareuf noch zurück - euf den Amt genacht rerden.
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4. ZEICENUNG TIND VEBVIELTÄITIGUNO DER

ENTSTEEm.tnnr narupwr.l,ntnu.

Unsereu ueuen Rahnenkarten, die 5000er ris die größeren
l[aßstäbe, riud, in Publikuu noch nicht so bekannt, doß rir
vie die Bayern, Württenberger und Engländer uns auf deu
Dnrck hoher Auflcgen einstellen können. Aber als Fernziel
sollte uns das vor Augen schreben.

Wie soll nun die Vervielfältigung in der Zvie,cheuzeit
vor sicb- gehen? Astralonzeichnungen uud Bitzfolieo' geatatten
die Abnahme von Lichtpaugen. Aber täuschen rir une nicbt,
euch eine'Lichtpeuee wird heute nur noch als Behelfslöaung
empfunden. Ein aauberer Druck nacht der herstöllenden
Dieustatelle sicherlich viel nehr Ehre. Die z.Zt. bekannten
Druckverfahren sind indessen bei geringen Auflagen für ein
kleines Amt zu teuer und zu unrirtscbaftlich, Es fehlt
also ein Verfahren, das es erlaubt, auf den Änt mit venig
Apparatur kleine Auflegen zu drueken. Versuche in dieser
Bichtung sind in Gange.

Wie gestaltet sich nun &m einfachsten der übergang von
den alten fnsel- zu den neuen Rahnenkarten? Es braucht nicht
eine Neukartierung in einen Zuge zu sein! Trägt man aber
alle anfallendeu Messungen in die aIInähIich herzuetellende
Babmenkarte ein, so vird man erstauut feststellen, vie
schnel.I das f,artenbild zusamneDrächst. So könnte man viel-
leicht zunächst alte und neue Kerten eine zeitlang neben-
einander laufen lassen, bis eines Tages die alte Karte über
Bord fliegen kann. Doch die Einzelheiten nöge der Initiative
des einzelnen überlassen bleiben.
, Lassea Sie aber auf alle FäIIe in Gebieten nit 'städ(erer

virtschaftlicher Entvicklung in Blattsystem der Grundkarte
1000er und 2000er Bahmenkarten entsteheu uud nachen Sie
sich nit den Oedanken der Drucklegung vertraut. Die Fort-
führrmg grüuden §ie aber hauptsächlich auf Luftbilde.r, die
künftig in imer dichterer Folge anfellen rerden.

Die Herstelhing einer modernen Allzveckkarte muß also
in Geschäftrbetrieb des modernen Kataster- und VeruessuagE-
emtes an erster StelIe stehen.

5. DIE RATIONALIS IEBT'NG DEB FORTFÜERI'NG§MESiSI'NGEN.

Wir vollen - darüber sind vir uris klar gevorden - grurd-
sätzlich a,n Zahlenkataster festhalten. Aber ob Zahlen- oder
graphisches Ketaster - eiues hat die Erfahrung gelehrt -
ohne ein Netz voD Feetpunkten kann eiue großmaßstäbige
Korte nicht laufend gehalteu rerden. Ich rill daher hierauf
zuerst eingehen.
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Uan kann nicht geaerell featlegen, ob die Grundsteuer-
polygonierung verrorfen oder als Erneuerungtgrundlage
dienen soll. Ich bia gnrndeätzlich gegeu derartige Eezepte,
reil sie lcider der aehr verbreiteten Tendenz, aich um
EinzelentscheiduDgen henrmzudrücken, sehr eutgegenkonmeno
Ich halte die Wiederheretellung des'a1ten Netzee dann nicht
für gegebe!, renn es praktirch verloren oder durch untüch-
tige oder nachlässige Bearbeiter falsch riederhergestellt
igt. Auch renn daa Urpolygon schlecht ist, losae nou die
Finger daYon.

Wird jedoch viederhergestellt, dann ohne komplizierte
Knobeleien. l[an Iege nicht Genauigkeit,en in die Urmesaung
hiaeio, die nie darin gesteckt haben.

Noch verrerflicher als die Wiederheratellung eines für
die Wiederherstellung nicht geeigneten Netzea ist der Zah-
Ieukul.t, der vielfoch bei der Wiederherst,ellnng und Prüfung
der alten Grenzen betrieben tird. Die Aera Sukov hat uns
danale in Gefolge des Urteils von 1910 ein Kuckuckeei ins
Nest, gelegt, das übernäßig viel Plot,z beaaapmcht. Seien
tir doch ehrlich: lllarum ist das danale geschehen? Ee geschah

- renn auch unbewußt - utr die Bedeutung der Katasterkarte
in Lichte jenea Urteils zu unterstreichen. Das iet onge-
gichts der rasa,Bten Aufrärtsentricklung unseres Arbeitsge-
bietes heute rirklich nicht mehr nötig.

Gehen vir also zum Auagangspunkt zurück' Dieser lautet:
Das i{icht,igste ist eine zuss,ouenhängende, laufendgeholteue
und umdruokfähigo Karte. Die llessung iet lediglich das
Gerüst, dos deu Benutzer reuig interessiert,. Die überprüfung
der alten Orenzen konn doch nur den §inn habeu, offen-
sichtliche Fehler oder sehr grobe Ungenauigkeiten aua der
f,arte &uEzunerzen. Dafür aber nu8 in Begelfall grephiacbe
Geaauigkeit ousreichsn. So helten rrir es doch euch bei jeder

"o""rriohängend,en 
Neurnessung. Es iat unveratäudlich, rarum

bei FortfühnrngeuesltuDgeu ein euderes Verfahrea der Grenz-
überprüfung etat,tf inden aoll sls bei Neurlo-E§uDgen. Die
Vorcchrifteu, die das verlangen, sollten E.E. baldigat
abgeändert verden. Aber bitte auch hier kein Rezept, sondern
Überlegrmg!

Ich fosse meine Ausführungeu zum Thena Fortführungsnes-
sungen nocb einmal ia zrei Schlagvorten zusammen: Ilirkeame
Bationalialenrngsnöglichkeiten liegen uicht bei der e i n-
z el rr oa Messung aondern in systematibchen Aosatz
e.1 I e r ldeasungen. Bei der einzelnen l[easung'liegt die
Gefahr in Scheua. Eaupterfordemie. ist aleo, aich. von Sch'ema
zu: lösen, d.h. krit,irch und unabhängig zu denken und nicht
vomehmlich den alteu, londern den neuea Zustond im Auge zu
haben.
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6. RATI0NALISIEBTNG DER MESSUNGEN DUBCE MODERI'IE

wTNIGL-, STRECKEN- UND EöEENMESSVEßrABnEN.

Bei der WiukelneEsung bedeuten die Zeiss-Wild-Instru-
mente mit Gleskreieen, AbIeEung an einem Ablesefernrohr
neben dem Oku1ar auf renige Sekunden genau, vielfach nit.
autonatigcher l[ittetbildung, zweifelsohne eine riehr rün-
schengrerte Erleichterung. Ebenso vichtig iet'm.8. die
Tnangazentrierung; sie gibt uns die Möglichkeit, Bestin-
mungsstrahlen ohne Geneuigkeitsabfall nehrfach zu brechen.
Auf die Vorteile der Zvangszentrierung für die Polygonienrng
brauche ich rohl nicht hinzuveisen.

Bei der Streckenmeesuxg sind wir nun endlich durch die
optische Dietanzmessung vom Boden Ios gekonmen, allerdings,
ull uns, jet,zt mit der.Ref raktion herumzuschlagen. Die Vor-
t,eile der 2 m-BasisIatte gegenüber den Beduktionstach;rme-
tern liegt in den geringeren technischen und. finanziellen
Aufvand, dem einfacheren Transport sovie in einer stärkeren
Unabhärrgigkeit von den atnosphärischen VerhäItnissen. Den
steht ein'etvas größerer Arbeitsaufvaud und die SchwerfäI-
ligkeit bei der Aufnahne von GeIändepunkten gegeuüber. In
der Ebene sind die guten alten }Ießbänder doch vohl noch
nicht übertroffen, venn man die Tenperaturreduktion be-
rücksicbt,igt und i'on der Überteilung und dem Spannungsmesser
Gebrauctr macht.

Rationalisierung und Modernisierung der Aufnahmever-
fahren bei der Stückvernessung und der Fort,fühnrngsmessung
müssen auE der Praxis kommen. Wie schon gesagt, ist die
Anweisung VIII nit ihren Genauigkeitsvorschriften und Kon-
trollanfordenrngen vielfach zu veit gegangen. Die Anreioung
vom 7.ö.1868 hat die Grenze zwischen 'rnotrendigrr und rtzu

viel" begser erfaßt. -

Nicht unbeträchtliche Eiusperungen lessen sic!' z.B.
erzielen, wenn die Messungslinien in solche I. und II. .0.
eiugeteilt verden, vobei erstere nur für Eigentunsgrenzen,
letztere für alle onderen Gegenstände gelten nögen. Noch
besser ist €Br uenn die auf die Meseungslinien II. 0.
verviesenen Eleueute aus Luftbildern übernommen uerden.

Die Eöhemessungeu sind erst in jüngster Zeil. in das
Blickfdld des Katasteramtes gekomnen. MesEungen höchstär
Genoüigkeit (Niv. I. O.) rerden vorläufig noch zu den
Ausnahnen gehören. Meistens vird es aich un Festpunkt- oder
lngenieurnivellenents (Nlv. II. 0. ) handeln.' Geeignete
Instruinente sind das Zeies-Nivell ier B und entsprecheirde
Ingtruüente anderer t'iraen. Eine bedeutende Neuenrng hat die
jüngste ZeLt, gebracht, nämlich das Zeigs-Nivellier Ni 2,
durch doe eich die Tagesleistungen bei gleichbteibender
Genauigkeit un bis zu 4O ft erhöht.haben.
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7. EINSATZ DEB LUFTBILDMESST'NG.

Das modernste Meßverfahren, die Luftbildmessung, hat
in der 0rtsinsta,nz noch keinen Eing&ng gefunden, Schuld
daran sind die auf Grund erhöhter Genauigkeitsfordertrngen
gebauten fnstrumente höchster Präzision, die nicht zu be-
zahlen aind. M.E. muß und kann aber die Laufendhaltung der
5000er Korte und wohl auch'der 2000er und 1000er .Ralunen-
korten auf die Dauer nur niit Eilfe des Luftbildes und nur
buf den Ärntern geschehen.

Erst in jüngster Zeit bricht sich der Gedanke Bahn.,
einfeche Ausvertegeräte ausreichender Geucuigkeit zu ent-
rickeln. Zeigs-Aerotopograph hat soeben ein Auswertegerät
III. 0. hereusgebracht, das 8.400 DI{ kostet und daher scbon
eber in den Rahnen einer Ortsinstanz hineinpaßt. In Instiüut
vou Professor L ehm a, n n istderbekanute Luftbildun-
zeichner (LUZ) für die Ausvertung von Stereobildern umgebaut
worden, wodurch der Wirkungsgrad auf das Mehrfache erhöht
ist. In gleichen Institut ist ein Zusatzgerät entvickelt
vorden, das die bei der Entzerrung und Ausvertung von
Einzelbildern im Hügelland auftretenden Yerzeichnungen
weitgehend. ausschaltet. Auch der sogenonnte "0ptische
Pantographl' ka.nn im beschränkten Umfange für die Ent,zermng
von Luftbildern eingesetzt verden.

Ich konnme zum Schluß noch kurz auf die

8. RATIONALIS IERI,]NG DEII RECHNUNGEN.

Für die Ratio.nalisierung der Rechnungen haben die
Rechenmaschinen einen entecheidenden Fortechritt gebracht.
Ibre Vorzüge sind so selbstverständlich, daß ich darüber
nicht zu reden brauche. Auch auf die Sonder:norzüge einzelner
Typen vill ich nicht eingeheu. Die Bechenmethoden sind donk
der Arbeiten von KolI, Eggert, Kerl, Bühle und llittke
üFeralI auf ßechenmaschinetr ungestellt.

Neben den regulären Rechenaufgaben gibt ee auch noch
zahlreiche FäIIe, die sich der Reglenentierung durch eine
Anreisung ett,ziehen. D&s ist vor allem da-s Gebiet der
Transfonnationen von Koordinaten mit verschiedeaen geodä-
tischen GruudlE§€Dr In Hannover tritt diese Aufgabe vor
allen bein Anschluß der Hanrioverschen Partielsystene an das
Gauß-Krüger-Netz euf, etvo un den Inholt der Urkarten in den
Gauß-Krüger-Rahnen hineinzubringen. Die hierfür in erster
Linie in Frage kouurenden Verfahren, die Eelnert-Transforua-
t,ion und die maschenveise affine Abbildung uit ihrer Er-
weiterung durch Strinz, sollten heute jeden Antsleiter
gelöuf ig sein. Es müssen aber auch Art und Zusa,mmeubang
d6r einzelueu Xoordinatensysteme sovie ihre Verzerrungs-
eigenschaften bekannt sein, damit nicht tegelang nach
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Ueeaungs- oder Rcchenfehleru gesucht vird, vo in llirklich-
ke it Projektionsverzerrungen vorl iegen.

Aber aicht nur auf den etras aelt,eu vorkornenden Rand-
gebieteu, tondern auch innerhalb der anveiaungsgerechtea
Verfahreu gibt ea noch Rationalisierungsnögtichkeiten. Die
Anveisurg II uuterctellt einen Bechner ohne risaenschaft-
Iiehe Aurbildung. Sie nuß dadurch immer sehr umständliche
Wege gehen. Ungere Eannoveraner Studenten rerden hoffentlich
bei den Verfohren bleiben, die rir ihnen beigebracht haben.
Sie können dedurch bei größeren Unfot'mungen leicht 50 fr
Arbeit speren.

Dauit nöge eB nun genug sein. Ich darf nur noch einnal
kurz zugaumenfassen:

Die Verueseungs- und Katasterverraltung nuß, venn sie
eich den Bedürfuissen dee Tagea anpaasen rill, rit aller
Energie den in den 30er Jahren begonnenen Weg der Umstellung
von einer Vervaltungsdienstst,elle in ein eigenständiges
technisches AEt zu Ende gehen. Dabei kommt der Person des
Antsleiters eine gegen früher etark erhöhte Bedeutung zü.
Nicht auf die Abänderung einzelner Vorgchriften, sondern
auf die geistige Erfassung der verönderten Situation kommt
eB A,n.

AUS DER DISKUSSION EBGABn\ SICfl FOTGENDE

GRUNDSÄTZLICEE GEDANIü;N IJND ANREGUNGEN :

Es wtrrde eingehend zur Frage Zahlenkataster oder graphi-
echea Kataater Stellung genonmen. Hierbei vurde errähnt, da8
in Gegenratz zu manchen anderen Ländern die Bes itz- und
Eigenturnaverhältuisse iu Norddeutschland ein graphischea
Kataster nicht ratsam erscheinen laesen. übereinstiunend
vurde jedoch eine Überbevertung des Zehlenmateriols abge-
lehnt. Gnradeatz: Großzügige Grenzheretell.ung, gute Aufnes-
sung ohne ein [zuviel" an f,,ontrollen. Betont rurde die
Wichtigkeit einea AbmarkungsgeEet,zes, rie eB in den in
Arbeit bef indlichen Niedersächsi schen Verneasungrgesetz
enthalten sein vird.

Zu den Punkten 3. und 4. des Vortrages konnte auf die
Erfolge des vereinfachten Verfahreug der Neumegsung hinge-
viesea uerd,en, rodurch bereits viele Rahuenkarten entetanden
sind. Auch die Anfertigung der Rahmenkarten auf Grund einer
Polygonierung und allnählichen Ausfüllung des fnhalts fand
allgeneine Zugti-rrung. Iler Druck der Karten ist noch zu
t,euer und durcb die Zentralisation zu umständlich.. Erst
xenn ein Druckverfahren, so einfach und billig wie dea
Lichtpausverfahren, geachaffen ist, kann ddn Vorschlag eines
umgedmckten großmaßstäbigen Kortenverke zugestimt rerden.
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Landesvermessung und Katastervermessung,

eine Arbeitseinheit

Kurzfassung des vortrages von oberregierungs- und -vermessungsrat (Min. Rat a. D.)
Dr. Cronwald, Nds.Ministeriunr des Innern

GLIEDERTING:

Entvicklung der Arbeitseinheit in Deutschland bis 1944

Gemeinsamee Wirken der Landee- und Katagterrrermessung
1. Triangulation (einschl.. Nivellenent)
2. Topographie (Katasterplankarte, Grundkarte, Photo-

granmetrie)
3. Kartographie

Schluß

A. E}.ITI{ICKLUNG DER ARBEITSEINMIT IN
DEUTSCHLA}.ID BIS Lg44 .

Während iu Süddeutschland für die Länder Beyern, t{ürt-
tenberg, Baden und Eessen die geodätischen Grundlagen des
Urkotasters seit etra Anfang oder Mitte des 19.Jahrhunderts
dieselben eind., wie für die topogrophischen Karten, hat
sicb in dieger Zeit in Preußen der Vorschlag des Generala
Dr. Baeyer für einen Zugammenschluß der Landes- und Kata-
stervermessung nicht durchset2en können. Ansätze für eine
solche Einheitlichkelt bestanden yohl schon in Breunachreig
im 18.Jahrhund.ert, aie gingen aber irn 19.Jahrhundert rieder
verloren, Auch in Königreich Eannover bildet zunächgt die
Gaußtebhe Triangulation nur die Grundlage der Land.eavern€§-
sung (von Papeosche Karte, 1844), sie rurde erst apäter
1868 - 1881 der Grundgteuervermelrsung zu Grunde gelegt.
Nur in 0ldenburg bestand seit der von Schrenckachen, an
die Gaußrsche Gradmessung anknüpfende Triangulation (1835-
183?) eine Arbeitseinheit zrischen Lendesvemessung und
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Katestervermeasung.
Die Bestrebungen, Laudesvermessung und Katasüervermes-

sung zusanmeuzuführen, setzten allgenein in Deutschland
erst später ein zugleich nit den Benübungen, eine Einheit-
Iichkeit d.er Vermessrmgsgrundlagen für ganz Deutschland
zu schaffen und zwar mit der Einführung der Gauß-Krüger-
Koordinaten auf Vorschlag des Beirats für das Verüessungs-
resen (rsza).

Die Eeuptfortschritte auf dem Wege zur Einheit zvischen
Landes- und Kotastervermegsung faIIen in die Aera Pfitzer.
Dieser l{eg vird rie in der Mehrzahl der westdeutschen
Länder von Niedersachsen nach 1945 weiterverfolgt.

. B. GEtrIbINSAMESI WIIIKEN DEII LANDES- UND

KATAS T ERVEIi"IIffiS UN G.

Das gemeinsa.lre Wirken der Landes- und Katastervermessung
besteht hinsichtlich der Triangulierung und des Nivelle-
uents, der Topographie (Katasterplankarte, Photogra^mnetrie)
sowie der Kartographie.

l. Triangulation (einschl. Nivellenent).

Auf trigonometrisehem Gebiet ist die Mitarbeit der
I(atasterümter durch den FP-l,rlaß von 1940 mit dem FP-Ände-
ruirgserlalJ von 1944 geregelt. Hierzu sind eine Reihe nieder-
sächsischer Erlasse in rlen Jahren 1950-1952 ergangen, die
sich auf Nachtragsarbeiten, die Überwachung, Sicherung und
Einmessung d,er TP und l'iivP. beziehen, die Mitwiikung der
Katast,erämter bei der lYiederherstellung iu Landeedreiecke-
neLz regeln, und durch ein Merkblatt für die Sicherung
und Berablegung von trigononetrischen Punkten sorie eia
veiteres für die Wiederherstellung und Verdichtung dea
trigononetrischen Festpuuktfeldes Sorge tragen.

Neben der Netzverdichtung durch rein trigonometrisehe
Messungen und gebrochene St,rahlen tritt immer nehr die
Bestimung trigonometrigchs Punkte durch polygonouetrische
Messungen in den Vordergrund, nachdem die entsprechende
Ausrüstung der iinter und der Regierungen mit den nötigen
Instrumenten und Gerät,en fort,geschritt,eu ist. Da ferner
durch die 1953 herausgegebeaen Richtlinien zur Schaffung
deo Polygonpunktfeldes in Niedersachsen (ninot,Ii) aie Poly-
gonierungstätigkeit erheblich aufleben dürfte, und das zu-
nächet wenigatens für die vichtigsten Gebiete im Rahmen
des Landeadreiecksnet,zea zu gehaffeode Polygonpunktfeld .

ja .nur an geuügend genaue und überprüfte TP anschl ießen
kann, enrächst, der Trigonometrischen Abteilung'des Nieder-
sächeischen LandesvermesBungsamts in Zusannenarbeit nrit den
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Kataatorärutera die Aufgobe, für diese gericherten Anechluß-
punkte Sorge zu tragen. I)a yon den I Feldtnrpps der Trigo-
nometrischen Abteilung des Niedersächsircheu Landesvernis-
eungsantr in dieeem Jahre zu der retionellsten Art der
trigouonetrlschen Ergänzungsarbciten, nänlich der plan-
näßigeu aleo flächennäß.igen Einordnung und Bereinigung
dea trigououetrisohen Punktfeldes 2 Tnrppa eingeeetzt sind
.und nur 1 Tnrpp für den sporadischen Einsatz zur Verfügung
eteht, so muß mehr als bisher darauf geseben rerden, daß
dort, vo die .ilnter sich helfen können, äies auch geschieht,.
Auf diesen Gebiet besteht aleo eine besonders enge Ver-
zahnung zvigoheu Londesvermegsung und KatagtervermesEung.
In vielen Einzelfällen, vo es sich beispielsveise um eioe
Verdibltung ln Landesdreiecktnetz handelt und' das Erricht,en
einfocher verdrahteter, Holzstangen als Signale euareicht.,
i-at d'iese Arbeit von dqn Katasterä.ntern erheblich billigdr
euszuführen als von deu für diesen Zweck besonderg heran-
geholten Irigonometertrupps, die ja nech den gegebenen
Richtlinien nur für schvierigere f.äIle da sind.

Wenn die endgültige Sicherrmg der punkte und die Auf-
stellung der Festpunktbeschreibungen abgeschloseen seiu
rird, so Ltißt sich die Überrachung der Tp künftig auf einen
Zeitreum von 10 Jahren erxeitern, rie es z.B. der von
Bayern 1952 hereuagegebene Tp-Erlaß auch schon vorsieht. -

Das Aufsuchen der TP, die in sehr abseits gelegenen
Gebieten steheu, Iäßt eich nicht in Anschlu8 von For-t,füh-
rungsmessungelr erledigen, eB muß vi'elmehr durch besondere
Fahrten geecheheu und kann vierreicht nit vorbesichtigrmgen
für Paßpunktbestinnungen zur Ilerstellung der Katasterplan-
kerten ia diesen Gebieten verbunden verden.

Neben der technicchen überwachung durch die Kata-
aterti.mter beateht die allgemeine überrachuug, die nach dem
tr'P-Erlaß vom 15.8.1940 ziff. 8 vorgesehen und durch Erlaß
des Niederrächsischen Ministers dea Innern vom 20.Z.lg4g
im einzeluen geregelt vorden i'st. Da die 0rtsbehörden
(trreisvervaltungl Gemeindeverwaltung bzv. polizeiorgane)
hierfür aicht über fachuännisches peraonal verfügen, er-
fordert die Überrachung durch die Veryaltungsblh6rden
viel Schriftvechsel und bringt keine Entlastung für die
Katasteränter, denen die techniacbe überrachung obliegt.
Es kenn rohl angenommen uerden, daß die Katasterämter
seit 1949 in den Antsbezirken derart, an Ansehen geüonnen
haben, daß die Überrachung d,urch die Ka-tasterä.ntei genügt
und auf die allgemeine Überwachung verzichtet werden kann.
Viellei.cht Iäßt, sich durch jährliche Bekanntnachungen durch
die Gemeiud.eu ouf die Bedeutung der Tp immer vieder hin-
ve igen.

Für die Verdichtung des Landesdreiecksnetzes hat sich
die Benutzung des Th 030 nit Zrangszantrierung und der
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2 m-Batirlatte iuuer nehr els vorteilhaft ervieaen.' Wir
hoffen, daß diere ausrüstuDgen mehr ale bisher zur verfügtmg
geatellt rerdcn könneno

. Es darf feruer auf die Überprüfu'g'eon lleßgeräten-durch
die Trigonouet,rische Abteilung hingerieleu verden, der ja
eine Aaiir zun Eiohen und geeichte Geräte zur Verfügtutg
stehen. Eine tolohe Überprüfung muß in Einblick auf einen
einheitlioheu Moßstab aller Messungen in Niedersachsen als
notvendig bezeichuet verdeno

Nachden dle sammlung und sichtung der Nivellenents
anderer Stellqn durch die itnter rohl abgeschloEBen ist,
best,eht die Uitarbeit der Katasteräuter hinsichtlich der
Nivellenentr ia der Hauptsache in der Übenacbung, doho in
Aufsuc.hen der Niv-P, die sich auch auf einen Zeitratrm von
10 Jahretr erüeitern Iäßt, und in der Fertigatellung der
Niv-P-Beachreibungen, soweit das noch nicht geschehen ist,.

Eine Beihe von Gravimeterpuukten igt durch die- Kata-
steräeter eingemessen vorden" Die rein techuische Ausführtmg
von eiufacheren Nivellements durch die lirnter dürfte keine
schvierigkeiten mehr bereiten, da genügend Nivellierin-
struneutä, besondera Zeiss Ni 2 beschafft vorden sind.

2, Topographie (Katasterplankat'te, Grundkarte,

Photogrannetrie).

Die Jahreeleiatungen bei der Heratellung der Kataster-
plankarte gegenüber 1950 und 1951 sind in Jahre 1952 auf die
gerrt,e, im .Iahre 1953 sogsr auf etva ein Drittel herabge-
gunkeL. An 1o10,1953 l&gen rron den 12 22O niedergäch-
aischen Blättern 6 278 Blätter, doho 4312 fi vor. Man muß

die Eerstellung der Katasterplankarte in ebsehborer und
angemesseasr ZeLt unbedingt zum .A,bschIuß bringenc Durch
das Ritzverfahren istreine gerisse Beschleunigung zu er-
varteu. Auf das sonderheft l/1954 der Nachrichten der
Niedersächcischen Vermegaungs- und Katastervervaltung sei
versiegeuo Auch unter Berücksichtigung der die Herstellung
verzögernden Fektoren, rie Paßpunktbertimnung mit der für
die Grundstückcverme§Buug nötigen Genauigkeit, kann die
Restarbeit iu ? Jahren erledigt werden" Bei der Paßpurkt-
bestinnung lat durch großräumige Messungen eine Rationa-
lisielrng zu enpfehleno Auch dürfte die Paßpunktbeetinmung
in der für die Grundstückgaufmessung nötigen Ausführturg
nicht allein auf Koeten und mit den Kräften des für die
Katasterplankarte zur Verfügung gestellten Kontingents
gescheheuo Es ist ferner ervünscht, etwas über etraige
Erfahrungenmit demvonProfessor P i n kv a rt in der
Zeitschrift für VermesauugsweBen 1951 Eeft 6 genachten
Vorschlag der grephischen Paßpunktbestinmung zu hören.



? 107 -

Un dic cntualige Eerstelluug der Kataaterplankarte
nicht duroh die iuer uehr eavachcende Laufendhaltuug der
Kotacterplaukarte zu yerzögern, muß nan sich rohl .zuoächtt
auf die Jti.hrllohe oder turousnäßige ,Berichtigung der 0rigi-
nale in d c n j e n i g e n Gebieten, vie Städten und
Siedluugsräuuea beachränkeu, in denen vichtige Ändenmgen
in großer ZohI eingetreten sind und berichtigte Kataster-
ploukerten für vordringliche Zwecke angefordert verdeuo
Iu übrigeu uüßte die bei jeder Fortführungrnersuqg vorge-
ecbriebeue ElntrEguug der Ändernngen in die lleldekarte
genügen. - Die 0riginale gind selbstverstä.ndlich durch die
für die Zeichnuag der Katasterplaokarte eingesetzteu Kräfte
zu berichtigcno

Nun zul Dnrck und zur Laufeudhaltung der Grundkari;e..

In Nordrhein-ITestfalen verdeu diä Gruadkarten (Grund-
riß), die unteren f,aPlafa (Sifa) eutsprechen, bei ihrer
eraten Eerrtelluug in Auflagen von 60 - 120 Stück je nach
Auftreg gednrcht und zum größten Teil abgesetzt" In Nieder-
sachleu ist ciu Drucken der Kct,asterplankarte nicht renta-
bel, und ;ogar der Druck der Grundkaite ergcheint nach den
vorliegend,en Erhebungen euf die Dauer nicht vertretbaro Eg
nuß daher Grrogen verden, von den feritggestellten Grund;
.karten nur dann Drucke herzustellen, yenn nit eineu hin-
reichendeu Abratz zu rechneu ist und entsprechende Bestel-
Iungen vorliegen. Songt aber nüssen dem f,atasterant geeig-
nete Traneparentc von Gnradriß und von der Eöhenplatte gege-
ben.verdea, nit EiIfe derer sorohl vom GrundriE einzeln
Lichtpauren alc auch vou Grundri8 und Eöhenplatto zuaanmen
kombinierte LichtpauaeD jederzeit hergestellt verdeu können"
Yielleicht könnea hier auch bald farbige LichtpauEen Veren-
dung finden. Dat führt reiter zu der Forderuag, daß künftig
die 0riginrlc der Gruodkerte bei dem Katasterant laufend ge-
halten rerd.eao Einsichtlich der Laufendhaltung der GnrndkoF
te nu8 nan rich ebenfalls auf die vordringlicheh Gebiete
besphränkeno Dss Kataeterant kann sich dann nach der Be-
richtignng dle für das Lichtpaueen nötigen Tranaparente,
2.B.VST-Pauren,jederzeitseIbstneuhersteIlen"

Bei dcn p h o t o g r a, m m e t r i I c,h e D Ar-
beiteu ict suf die Pa8punktbestimung hinzuveigeD. lluß eine
aolcbe iu Zusc@enorbeit uehrerer iuteressierter Kataster-
ämter erfolgen, ao ist die Leituug der Arbeiten eindeutig
in die Eände eines geeigneten und verantrortlichen tr'ach-
nanbeB zu legeno Ich zveifele nicht daran, daß nach anfting-
lichsn Schrierigkeiten aich auch hicr eihe gute Zubannen-
arbeit erreichen larccn lird, und bitte in gegepenen FalIe
Ihr besonderer Arigenmerk hierauf zu richten. Abzüge'voa
Luf tbildaufnohnen können den Kataaterärtern für iI[fe
Arbeiten zur Verfügung geatellt rerden"

Noch I Einzelnria" "ioa zu streifen:
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Eo Wie ict zu verfohreD, f,enn die al..s Meldekarte benutzte
Gnrndkarte nech 5 Jahren noch nicht neu gedruckt ist? Ist
nun ein neuea Blett für die weiteren Eintragunger zu nehmeu
oder riud auf der alt,en Meldekarte die weiteren Eintragun-
gen uit neusD Farben zu machen?

b. Wie lossen sich die Verkleinerungsarbeiten bei den
Reproduktionsstell en beschleuni gen?

c. Wie laeren aich die bei der Bodenscbätzung festgestell-
ten Kulturarten für die topographischen Berichtigungen
1:25 000 rotionell verrerten?

3" Kartographie.

' Auf kartographiachen Gebiet, darf auf die Vorerbeiten
und die ltritarbeit bei der Herstellung von Stadtkarten und
anderen Sonderkarten hingewiesen werden, so auf die Karten
der ostfriesischen fnseln, die Stadtkarte von Lüneburg, Gan-
dersheiu, Wolfenbüttel und besonders die Stadtkarte von
Göttingen 1:10 000.

Uinsichtlich des Kartenvertriebs ist außer dem schon
errähnten Absatz der Grundkarten wohl nichte besonderea
zu aagen.

C" SCELUSS:

Danit haben rir aIIe die Gebiete gestreift, auf denen
ein geneinronei Wirkeu der Landeg- und Kotogtervermessung
vorliegt und nöglich und notvendig ist.

in Heft 2 der Nachrichten der NVuKV. 1951 hat'Herr
RegierungsdlrektorDr. N i t t i nge r hinsichtlich
der Aufteiluug der geaamten Arbeiten auf den Gebiet der
Landes- und Katagtervermessung folgenden Orundsatz eufge-
steltt: rl[in gebe den [atasterant als 0rtsinetanz die
Arbeiteu, die von ihn ausgeführt verden können. Die LCn-
deavermestung beschränke sich auf übergebietliche und auf
golche Arbeiten, die vou Spezialkräften unter Benutzung
von besonderen Instrumenten und Geröten ausgeführt werden
uüsgen, Eine Dezentralisierung der Arbeit nuß go veit vie
nöglich durchgeführt rerden. rr

Ich ulöohte nit den Eiweis schließen, daß der Erfolg
und dle allgeneine Anerkerurung der Vermessungs- und Kata-
sterverraltuag nui nögl ich iet, venn das ir § 2 Punkt 1
der Geechöftranreisung für die Katasterämter iri Nieder-
sachaeu vom 18.12.1948 Geaegte befolgt vird: "Der Schrer-
punkt, der Vernesaungt- und Katasterverüoltung liegt bei
deu Katasterart. Der Leiter deg Kataet,erants hat sich über
die Bedürfniese von Wirt,schaft und Verraltnng laufend zu
unterrichteu, sich und gein ADt in aIIe yernessungstech-
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niachen Vorhaben seines Bezirks einzuschalteu und alle
Vermessungeu nach llnfang und Anlage nicht auf den jereiligeu
Souderzveck, eondem in ercter Linie auf die Ergänzung und
Verbeeseruug der a.utlichen f,artewerke, na,mentlich auf die
Eerstellung der Deutschen Gruudkcrte auszurichten. I'

Eiue vahrlich große Aufgcbe, der aber die Ausbitdung
seit Jahrzehuten BechnuDg trägt.

AUS DE8 DISTUSSION ERGABEN SICf, TOLGENDE

OßIINDSÄTZIICEE GEDANKPJ,I I]ND ANREGTINGEN :

Zu L. Triaugulation (notygouienrng) und Nivelleuent.

oc Ist ed rirtsohaftlicher, einfache Verdicltungen iu tri-
gononetrischea Netz durch das Katosterent oder die Trigono-
uetriscbe Abteilung des Niedersächeicchen IranderyetmeBaungE-
autea euszuführen? 

:

Es übeniegt die Ansicht, daß vohl dort, ro Verdich-
tuugen durch Polygouzüge von venigen kn Länge nöglich eind,
diese a,n berten von dem Katasteramt auegefährt rerdeno Bei
Netzverdichtung durch Polygonzüge von gröBerer Länge
(O-a fu) und t,rigouometritchenMeesungeD erEcheint äs
zvecknäßig, dieae durch' die lrigononetrische Abteilung
oder Neunelluagaabteilung augführen zu Iasteno F,är eiuä
Netzverdichtung dnrch die Trigonometrische Abteilung uittela
Polygonzugn€Brung rird ein plannäßigea, flächennäßiges
Vorgeheu für nötig gehalten, vährend durch das Katasteramt
nur kleinere Züge gelegt rerden" Auch Aufnahmepunhte könaen
und mücgen zrecknäßig vielfach trigonometrisch bestinut
verdent Ee erüpfiehlt sich, auf gro8e S.icht zu arb.eiten, voE
in Prinzip der Polygonverdichtung dient. Seit Jehren vird
jeder Breohpunkt bei der polygononetrischen Bestinnung
voa TP vernarkt.
b. Die a I I g e m e i n e Überrachung der Tp durch die
Polizei erroheint veuig zuverlässig und bereitet der Trigo-
nometrischen Abteilung viel Arbeit" Bei insgösant etra
18 000 TP eutfallgn im Durchschnitt auf des Ktitagteramt
200 TP. Uenn doa Ant eine Nachprüfung aelbct erledigt, ao
bedeutet dar bei einem Turnus von 10 Jahren 20 Tp im Johr,
rofür 10 uotorieierte oder 20 nit den Fahrrad zu leistende
Arbeits,tage ir ,.Iah_r erforderlich sind. Die Übenachung rird
ala ureigentte Aufgabe dec Kaüasteramtea angeaehen. Sie ist
evtl. zunäohrt i.m Turuus yon 2 Jahren durchzuführeno

Bei d,er allgeueineü Überrachung uüßteo auch die Eigen-
tän.er aufgeruoht verden.

Ee ergoheint unrahracbeinlich, daß d.ie Sicherung der
TP ia der aäohtten Ftinfjahreaperiode abgeschloscen rird.
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Solange aber die Sichernng noch nicht beendet ist, bedeutet
die Übenaohung eine große Belostung der Änter. Später vird
ein .10-jähriger Turnus augreichen.

co Ist dar ltreaaen nit 2 m - B a s i s I a t -t e ode'r mit
ZeiB Boßhardt votzttziehen? Prüf ung
der Meßgeräte.

Die lilessung mit den Zeiß-Boßhardt vird allgenein fürl
günatiger gehalten, da häusliche Berechnungen vie bei der
Xessung nit 2 m - Basislatte nicht nötig sind..

Un die Meßgeräte regeluäßig überprüfen zu können, muß
jedea .A.nt eine Prüfstelle von etra 20 n Länge besitzen.
d. Die E i g I n t u m s verhältnisse an den M a r k-
s t e i n c c hu I z f I ä c he n sind uoch nicht ge-
klärt,. Es vtrd auf § + aes Grundgesetzes verriegen. Ein
neuea Gesetz ist in Vorbereitung, so daß die Klärung in
etra 1 Jahr ervartet rird.
€c Bei den N i v e l I e m e n t s erscheint in vielen
festpunktorten Amtsbezirkeu eine Verdichtung nötig.

Zrt 2o Topographie (Ketasterplankarte, Grundkorte,
Photo grannetri e ) .

Eo Die Gründe für das Absinken bei der Herstellung der
Katasterplankarte werden eingehend erörtert. Einnal sind
die Anforderuugen hinsichtlich Genauigkeit und Güte_ heute
größer als früher. Die Gebiete, in denen Katasterkarten
,it N"t, vorliegen, siud vielfach bearbeitet. Zur Paßpunht-
bestinmung in deu veiteren Gebieteu vollte man jetzt ein-
gehendere Polygonierungen durchführen; die Gebäudeeinmessung
so11 auch der Ver"vollständigung der Katasterkarte dienen..
Der Feldvergleich dauert läuger; dann ist das für die Her-
stellung der Katasterplankerte bestinnte Personal auch. für
andere Arbeiten beansprucht rorden. In einigen Bezirkeu ist
achrerpunktnäBig vorgegongeu worden. .

Es bleibt die Forderung bestehen, die von Regierungs-
direktorDro N i tt i n g e rr besonderg unterstrichen
rird: Zunächet nu8 einmal nöglichst schnell das Kartenverk
1:5 000 beerbeitet verden. Eaben rir venigstens die KaPlaKa
fertig, co können vir auf 1:2 000 trmscholten, un dann mit
det Rahnenkert,enverk die Karte 1:5 000 weit,er zu entwickeln..

Es riid angeregt, zu entscheiden, relche Arbeitenr'rie'
Kaftenerneucrung, Eerstellung der KaPlaKa, TP-Überwachungr-
Gebäudeeinneaaung, ols Schrerpunktsarbeiten bevorzugt zu
erledigen sl.nd.

Es vird reiter betont, daß die Fertigstellung der
KaPloKa im Scbnellverfahren in, kürzerer Zeit durchaue z\t

"ri"og"o 
ist. .A.uch prinitive Verfahren mügsen angerandt
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werdeir,trmzrrm7,ieLzukoüneno'.,..
, ,Da in geriesen Gebieten,ouch grö8er neßstäblieh.e Karten

els 1:5 000 benötigt rerden, muß ats nichtschnur getrtenl
daß in.jeden Bezirk so zu arbeiten ist, vie es.,arn.ratio-
n'ellat.en erccheiuta :: : ' , '..:
b. Zut graphischen Paßpunktbeetimmung nach profössoi
P i u k ,r a.r t vird eusgef.ührt, d.aß dieses Verfah,rdn zu
guten Ergebniasen führt, .doch, nüßten dabei die alt,en .ver;
koppelu'rgskorten benutzt .rg,rden. AII erdi.ngs sei VorFicht,
an Platze, da zoTo die TP auf den Flurkarten nicht genau

,eilggtrogen seie3...VieIfech lasse sich aber die paßpünkt-

coD,ie Lau.f endhaltun:g ..de"r Ka"ta-
s t e r p I a n k. a r t e, muß dort bevorzugt geachehen,
vo die Karten on driugendsten gebraucht rerden. Die Lau-
fendhaltung der veniger ;gightigen KarteT e.ei spöter. irn
großen nachzuholen.
d. Bei der Frage., Iohnt sich der D r u c k d e r
G r un dk a rt e, rurde.di.e.Herebeetzung des preises
der Grundkarte vorgeschlagen, die auch eine verbirrigung
de.r. KaPlaEa nötig nachen vürde. Dae ziet müsse' vöhr. reine
gsdruckte Kartegeiu"

Es ergcheiat zveckmäßig, nit der Zeit.eiae Dekonzen-
tratiou des Ilruckes auf die nachgeordneten Strellen zu
erreichen. vidrleicht 1äßt sich d-as Gerbar.r"xr"rtuur""
von tYieueke Eoaugbauen. ---

Ein Druck an zentraler Stell,e.lasse.eich bei den gefin-

d. Solleu känftig d.ie G r u n d r i ß f o I i e n' d e r
Gr uD dk a r't e von denKataateräntern fortgeführt
veiden? Einerseits vird eine Mährbelastuig a"i.r;trif"i-ul;i
befürchtetr"andererseits aber betont, 'daß die ]trnter keine
M.erdekarten veiterzuführen, brauchteD. wenu für große Gebiete
Kart'en verlangt r.erden, so können von.den Katae"terämtern
einheitliche Lich.tpougeD obgegeben werd,en, tlie in-,der H,epro
des Kataotera,mts gefertigt verden. .Ferner können die ;Grund-
riss,e' d.er Grundkarten zua&mmen kopiert rerdenn so, do,ß
eiuheittiche Übereichtspläne erharüen rerden;'auch könnte
die Grünfoli.e nit der G.rundrißfolie zugnnnren kopiert; rerden.
oo Bein t o p o g r a p h i g c h e n M e-I d b -d i e .n s.t erseheint eine Modernisiertrng und ßationari-
sierung-angcbracht. rs rird vorgeschlagen, nach Fortfübrung
d.er" K.atasterkorte, d.! Transparent .vou 1 :E .,000 "fortzuführenl
dann könue auf die Meldekarte verz:i.chtet verden. , ,., ,,

Eg vird ouf die Dauer nicht nöglich sein, die Grund-karte bein Niedersächsiscbeu Landesvermeasungsamt fortzu-



- LLZ -

führen. Ee vird dahgr enzustreben sein, diese Arbeiten
nach und nach auf die Ketaaterä.rnter zu übertragetr. Eg rird
vorgeschlage!, die Top.üeldekarte nicht jä"hrliah vorzulegen,
sondern nur auf Auforderu. Da m&n aber bein Niedersächsi-
schen LandesvermesEungsaut tissen muß, relche lle8tisch-
btätter schleaht lind, kenn nicht ohne veiteres auf d.ie
turnuemäßige Vorlege der Meldekarten Yerzichtet werden.

Wenn für eine Meldekarte nach ö Jahren noch kein neuer
Druck vorliegt, so ist eine neue anzuforderno

fo Die E r g e b u i s a e der Feldvergleichptg f ü r
d i e B o d e,n a c h ä t z u n g verden vie aIIe greif-

'baren Unterlagen YoD der Topographischen Abteilung zur
Berichtigung der Ueßtischblätter benutzt. §oreit die KaPIaI(a
vorliegen, aind die örtlichen Arbeit,en für die Berichtigung
der ßarte 1:26 000 Yon etwa 5 Wochen iet'zt, auf 10 - 12 Tage
verringert rordeno

g. Die bei d,er Eerstelltulg von Verkleinerungen eingetretenen
Verzögergngetr verden untersucht und abgestellü rerden.

3. Kartographie.

Bei Kartographie, Kartenvertrieb und Sonderkarteu rar
nichts zu bemerken.

Professor Dr, G r o ß m a n n führte allgemein au83

Auf Grund dieser Tagung'hebe ich den Eindruck gevonuen,
da8 gegen früher eine starke lTandrung eingetreten ist.
P f i t z er hat einPrograuoeufgest,ellt. Seinvichti'g-
ster Programpunkt rar die Zuaa,nmenführung der Londes- und
Katastetrvernssouug. Ich habe die tiber3eugung geronnenr daß
diese Zusanmenführung hier in Nieder-sachaeu kein Probleu
nehr igt utrd, vorbildlich in die Wege geleitet ist,. In Gegen-
eatz d,azu Iaufen die Diuge in Nordrhein-Westfalen onderg.

Der Leiter der Ortsinstanz muß eiu totaler Vermegaiungs-
ingenieur seino Er muß sich übÖr vieles genügend unterrich-
ten, danit er die eiuzelnen Phasen genügend überscheuen
karn. Unser Beruf darf nicht go schmal sein, sondern muß

aich io die Breite augdehnen.' Eierbei spielt auch ein
psychologischea Monent, eine BolIe. Gerede venn die Ants-
t"it"r täglich vor neuen Aufgaben atehen, rerden sie beweg-
tich und können aich uuserer schnellebigen Zeit' besser
atrpa,sa eL"

Der Diskugsionsleiter schloß die Aussprache nit den
Bemerken, d.aß olle Ieilnehner vohl den Eindruck erhalt,en
habeu, daß die Zusa@enarbeit zvigchen Landesvemessung und
Flurvemeslulg in Niedersechsen zreifellog recht eng sei.
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Die Tätigkeit des Katasteramtsleiters bei der Ordnung
des Grund und Bodens

Kurzfassung cles Vortrages von Regiertrngsverrnessungsrat N i e m a n n

Katasteranlt Westerstede

GLIEDERUNG:

A. Der tseginn der Uiterbeit bein 0rdnen des Grund
und Bo dens

Di e Miterbe it be im Durehf üh nrngp r an

Die verme§sungstechni schen Fo rderungen an
einem I'Iuchtl inienplan

Die Einflußnahne auf das 0rdnen des Grund und
Bodens bei clem Baugrundstück se lbst

Die Notwendigkeit der Kerurtnis der preisvor-
schriften bei dem 0rdnen des Grund und Bodens

Die Notwend.iskeit der Mitarbeit bein 0rdnen
des Grund und Bodens

B.

C.

D.

E.

ll
Io

A. DEit BEGINN DER MITARBEIT BEIU OIIDNEN

DI]S GITUND UND BODENS.

Die Veränd,erung der Begrenzung des Eigentums für Erfor-
dernisse des Verkehrs und Städtebaues, der Landvirtschoft,
Industrie uud Erholung bezeichnet man els Ord n e u des
Grund uad Bodens. Bei diesen Ordnen ist die lÄitarbeit des
Vernessungsiugeui eurs uolrendig.

Die Tätigkeit des Ordnens führt in das Gebiet der pla-
nung. Nicht die Tätigkeit, in der Großraumplanuug, sondern
die M i t arbeit bein 0rdnen im Gemeinderaum ist Sache des
f,.at-aeteramtsleiters. Dieees 0rdnen wird sichtbar durch
lintatehung des Gemeindereumordnung§- oder Flächennutzunga-
planes' Die Mitarbeit des Katasteramteleite.rs nuß beginnen
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bein Eutstehen der Absicht der Geneinde aufzubauen und
bein Willeq, Auf baugeb! et zu, rerden; Dadurc.h rird ei.ne
Lenkung uad, 

-Belebung in der Katasterplaakartenherstellüng
nögIich und uotvendi§.'- Die Mitarbeit der Katasterämter
durch Lieferurg der Planungsunterlagen (forten) rird von
allen Bedarfsstellea als erforderlich erechtet. Die Betä-
iig,rng-aer Kotesteramtcleiter in Arbeitsgeneinscheften ist
für die QrtapLanung fördernd bei der Entatehung von Zustands-
und Entricklungeplänen, sie ist unbediugt notreudig bein
Baunutzungrplono Dieser gliedert die zur Bebauung freige-
gebeuen Flächen nach Art ihrer baulichen Nutzung in Wohn-
gebiete, Kleinsiedlungagebiete, Geschäftsgebiete, Gewerbe-
und Induetriegebiete. Mit dieger Gliedenrug rird das Probleu
der Wertsteigerung des Grund und Bodens durch beabsichtigte
Baumaßnehmen berührt. TheOretisch kann eiue Wertveränderung
uur geBchchen durch Aufstellung eines Durchführungspla1es,
veil nur drgch ihn eine Rechtrgnornn in Qrtsbeurecht entsteht,
Die Praxis zeigt', daß bereita der veränderlighe FIäghen-
nutzungaplau Wertverschiebungen bewirkt.

Bo DIE UITATIBEIT BEIy DURCET'ÜHRL'NCSPLÄN.

Der Flächennutzungsplan und seine Erläuterungen enthalteu
Angaben über Zeitfolge und -ratrm der Durchfühmng der Planung
in den Durchführungsgebieten'

Die vorbereitenden Maßnahnen des Kataeteramtsleiters
zur Durchführung bestehen in der.Planung und Schaffung
eines Polygounetzes in Durehführungsgeblet, der Anfertigung
von ltregsungsrisaeU nit den Endziel der Kartenerneuerung. Die
Forderung d.er 0rtsplanung liegt in der vernessurgatechnisch
einrandfreieu Plauunterlege. Di.e ErfüIlung dieser Forderung
liegt einzig und. allein in den Bänden der Vetmessungadienst-
atellen eineohließlich der öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieureo Der Durchfühnrngsplan entsteht aus der v€flll€E-
Bung.technisoh einrendfreien Planunterlage' Die llitarbeit
des Katastera,mtsleiters bei der .0,ufatelluug des Durchfüh-
ruugaplauea lst notveudig, reil neben den architektoniachen
Grundsätzeu eigentumsrechtliche VerändenrDgen den §tädtebau
oft naßgebend beei'nflussen könneno Die Möglichkeiten und
dac Ausma8 der GrenzveränderuDgen, Um- oder Zusemenlegunge!
und die Vemeidung von rechtlichen Schvierigkeiten zu beur-
teilen, irt Saoho des Katasterantsleitera. Ein richtiger
Punkt ist außerdm die Wirtschaftlichkeit in derDurchfühnrng
uod den Folgenaßnehmen, die zu begutachton uoE'o'deu'Kota-
stera,ntsloiter apqeht. . :: , . ..., .i ,:

, Die Wertverändefungen des Bodens dureb geplante'Bauua8-
nahmen dürfeu nicht übergangen' r.erden; Sie zu' beurtieilcn
und zu errechnenr, verbleibt neigteng deu Katacteramtcleiter.
Es nuß stetr Ueathtet rerden; da8 der Preia des; Grundatüeks
ale Ausdnrok det Werüea die 'kopittlisierte Gruudreate'ist;
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weil aber die Gnrndrente (Nutzungsrert) sich aus der Boden-
rente und d.er Baurente ,usarmensetrzi, so wird bei einer
steigerung der Baurente die Grundrente höher und dadurch
der Wert des Bodens verbessert, so daß sich diese l{ert-
eteigeruug retztrich im preisanstieg zeigt. I{enn arso die
geprante bauriche Ausnutzbarkeit größer ist als die optinale
Ausnutzbarkeit uach dem bisherigen Ortsbaurecht, dann ist
eine l{ertsteigerung eingetreten. Die Berechnung und rnrech-
nungsterlung dieser wertveränderrrngen iet das vesentliche
trloment bein Durchführungspran mit und vird fast auaschriel}
lich von Vermessungsfachmann bearbeiteto'I)&s großzügige
Übersehen von l{e:tsteigerungeu führt nicht zu eiue, g"tä"
Ende, veil d,ie Wertninlerungen durch planungsschäd.en von
den benachteiligten Eigentümern in die r{aagschale geworfen
werden und dos Gegengewicht dann fehlt"

Eine weitere Notvendigkeit für "den Katosterantsreiter
oder den öffentlich bestellten Veruessungsingenieur, an der
Aufstelluug deo Durchführqrgspla.nes ritrriirken, ergibt
sich allein aus der Tatsache, daß der Durchführungsplan
serbst vermessungstechnisch auch einvandfrei sein muIJ. Die
absicht, diese MußtestimmuDg in eine Kannbestinmung rurzu-
wandeln, wird aus rechtlichen Gründen nicht durchführbar
g ein.

C " DIE 1'IEIIIdESSI]NGSTECENISCEEN TORDERTJNGEN AN

E INEN FLUCETLIN IENPLAI{.

Nicht überall hat das Aufbaugesetz Anklang gefundeno
Ec gibt auch viele Städte und Ort,e, die aiJ a-urctr das
Aufbaugeeetz gegebenen Möglichkeiten abtrehnen. Es rird oft
angenommen, deß das Fruchtriniengesetz schnerler zum zielführt und dcß man nicht die verneasungstechuisch einrend-
f reien Prti.ne fordert. Diese Annahme fand itrren Niederschrag
in der Veröffentlichung von DipI.IngoArch.Dr" Rechenbergi
'fFruchtriniea in kleiuen Gemeinden,, in Lf5a der zeitschrift.
'rBaua,ut und Gemeiudebeu" und "Die niedersächeische Landge-
meinderr 3f63. Äuch die Betätigung des Katasteramtsreitärs
in der. Iliderlegung derartiger Aneichten in zeitschriften
ist eiae notrendige Mitarbeit bein Ordnen des Grund und
Bodeaa. (RuIß. Korte 12/63 und BVB" Niemann +/A+ in ,,Bauamt
und Geueindebau").

.DO DIE EINFLUSSNAEME ATI.F DA,S ORDIIEN DES GIIUND

Es ist notrendig, daß der Katasterantsleit,er 
"i"U o,

die Form und Lage des Einzergrundstüeks künnert" Eb ist
nicht nit der Möglichkeit der Bebauung eines Grundstücks
getan, sondern die reitere Entvicklung de'a Geländes und
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di'e Belange der evtlo a,ngrenzenden Iandvirtschef tlichen
Flächen mügsen Berücksictrtigung finden' Es vird vielfach
als Abhängigkeit vom Landkreis empfunden, venn die eog.
Teilungsgenehmigung in Grundstücksverkehr vorgelegt verden
muß. In Wirklichkeit handelt es sich ja gar nicht um eine
Teiluugageuehmigung, gondern un eine Genehmigung, ob über-
haupt und rie dos Trennstück bebaut verden darf. Die Beur-
teilung der aufteilung selbst bleibt sache des Kataster-
emtgleiters. - Die zugommenar.beit beim Geuehnigungsver-
fahren in Grundstücksverkehr bietet, die Möglichkeit, bei
der Aufsichtsbehörde der Geneinden unvorteilhefte Auftei-
Iungsenträge der Gemeinden in zveckdienliche Bauplatzge-
staltungen qmzuformen und die Vervirklichung durchzusetzen..

E. DIE N0TWEll.lD I GKEIT DER KEII.INTN IS DER PnE IS-

VOR§ICBRITTEN NT:T DEM ORDNEN DES GRUND I,'ND

BODENS.

Alte Gesetze, die den Städtebau und die 0rt,splanung
betreffen, euthalten Bestinmungen zur Inenspruchnahme von
Boden für den Geneinbedarf und sehen außerdem in bestinnten
FäIlen eine Abfindung, in Geld rror. aus diesem Grunde ist es
notrendig zu vissen, wie hoch eine Entechädigung sein mu8

und darf.
Biaher begteht für unbebaute Grundstücke noch die

Pre i aüb e rvachuug o

Der Bundeatag bat vährend der Beratnngen über dos Bau-
Iandbeschaffuagigesetz einen interfrektionelleu Antrag
aDgenomuen, do$ bis zum Inkrafttreten des Baulandbeschaf-
fungsgesetzes keine änderung in der Preisübersachung unbe-
bauter Gnrndgtücke eintreten gollte. Diese Tatsoche beveist,
daß die Bestinmungen des'Baulandbeschaffungagesetzes auch
in dieser Beziehung grundlegend sein sollen. In Bezug auf
den Baulandcharakter heißt es dort in § 10:

'ro. o; jedoch bleiben lTerterhöhungen des Grundstücks
unberücksichtigt, die durch die Möglichkeit einer
Änderung der Nutzung oder die Aussicht hierauf ent-
standea sind oder entstehenr.es sei denn, daß de.r
Eigentüner für dieee Werterhöhung Kapital oder Ar-
b e it auf g euen det h&t . rr

Im Aueachußbericht iet gesagt, daß das Gesetz sich 'ein-
deutigt auf den Standpunkt stellt, Widmungsäuderungen
und Errartungsverte bei der Entschädigrurgsemittl.ung &us-
zuschließeno Ee vird dort reiter festgestellt, daß die
Entstehutrg yon Wertsteigerungen durch lYidnungsänderung
nicht verhindert verden kann, aber auch nicht bezahlt
rerdeu sollr üenrr der Eigentümer nicht durch Leietungen
oder Aufveudungen die Wertsteigerung erreicht hat. ''
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Die ei.nzige Preissteigerung gegenüber den Stopp-Preis
von 1936, d.ie zulässig isü, ist diejeniger'rdie ihren
Urspmng in den Veräuderungen de.r Kaufkraft der Mark'r hot.

FO DIE NOTWETIDIGKEIT DER MITABBEIT BEIM

, 
OBDNEN DES GiIITND UND B0DEl,lS.

Die Aufgaben der Katasterärtrter sind groß; die Personal-
Iage iet kelnäcvegs zufriedenstellend. Es erscheint daher
abwegig, sich zusätzlich noch um Arbeiten iu den Randgebie-
ten zu bemühen. Dieser Sehein trügt. Die Mitarbeit der
Kataeterantsleiter und der Vermessungsingenieure überhaupt
ist uotwendig zum !{ohIe der Allgeueiuheit. planungsarbeit
ist uud bleibt Gemeinschaftsarbeit, und ein wesentlicher
Mitarbeiter in der Geneinschaft ist der Vermessungsinge-
nieur.

Es ist jedoch not,wendig, daß die Katasteramtsieiter
ihre Aufgabeu klar erkennen und abgrenzen, ihren Standpunkt
uach außeu vertreten und nach innen stärken. Nicht zu] etzt
bringt die Betätiguug im Pla,nuugsnesen Vorteite für d,as
VermessungEüesen mit sicho

At,S DEB DISIflSSION ERGABE,§ SICE FOLGENDE

GRUNDSÄTZLICIIE GEDANKEN UND AN}I,EGIJNGEN:

Es entatauden zrrnächst Meinungsverschiedenheiten' über
die Betitiguag in der Planung überhaupt" Ansichten, da8
es sich um ein typisches Bandgebiet handelt, daa außerhalb
uusere'6 Arbeitsgebietes liegt, rurden rideriegt und dehin-
gehend zusa.m,nengefeßt, daß eine tätigkeit als p1suer selbst
zu reit geht, aber die Mitarbeit notueudig ist. Dieser
Standpunkt rird nicht nur von seiteu der VeraeEsungsinge-
uieure vertreteu, gondern ouch von den Ortsplanerrr gelbst.

Die Feststellung, daß es in vielen FäIlen nur zu Teil-
bebauungaplänen und nicht zu Durchführungcplänen konmt,
warf die Frage auf, ob man diese Teilbebauungspläne bei
l[essuagsanträgen berücksiehtigen solIe.

Die -Teilbebauungspläne I iegen den Durchführungsplänen
zu Grundeo WeuD die Aufstellung einee Durchführungsplanes
nicht unbedingt notrendig ist, kann ein Teilbebauungsplen
vollauf seine Aufgabe erfüllen. Angeführte Beispiele zeig-
ten, daß die Katasteränter selbst Durchführungspläne ge-
fertigt hobeno - Es rurde reiterhin festgestellt, daß nach
einem neuen X,icbtlinieuerlaß zuq Aufbaugesetz die MögIich-
keit. gegebea rird, nach § 13 das Grenzausgleichsverfahren
ols Einzelnaßnahme für den Dtrrchfühnrngsplan vorregzuDehnen.

Die Anfroge, ob das Katasterant nit Hilfe des Flurbe-
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Jede Messung ein Baustein zur Erneuerung des Katasters

Kurzfassung cles Vortrage, uon Regierungsvernressunqsrat E ls t n e r,
Katasterarnt Osterode ([-Iarz)

GLIEDEIII.]NG:

A. Erneuerung durch Fortführunggm_essungen qnd Grenzher-stellungen.

I. ÄIIgenein

II. ^0rneuerung über neuere Grundsteuermessungen

1. Zu den lleueren Grundsteuermessungen gllgemein
j. Genaui.gkeit der Grundsteuermessung
3. WiederhersüeIlung

Nicht reile von üessungslinien, sondern deren'
g&Eze Länge.
8.o Wiederherstellung von polygonpunkt,en:

Nach der Stückvermessung.
Mit HiIfe von Winkeln und Strecken.
Bisher veröffentlichte Verfahren.
Verfahren des Einschrenkens.

b. Ubersichtsblett zur Planung der Wiederh€r-
s tel lung der pp.

Go Erneuerung durch Neubeobachtung und Anschluß
an das Landesdreiecksnetz. I :

d. Katasterrahuenkarten. 
..

e. l(essungsrisse

rrr. Erneuenrng über verkoppelungskarten (üalkenteilungs-,
Geneinheitsteilungs-undSeparationakarte4)

1. Polygonierung bzr. deren Entwürfe.
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. 2o Festlegung der llegeachsen als Messungslinien'

3" Uegsungsrißanf ertigung"
4. Erneuerung durctr Beobachtung der vermarkten

R-Züge uit gleichzeitigen Anschluß an das Lan-
desnetzo .

IV. Erneueru1g über alte Karten ohne Zahlen (Gut,skorten,
Forstkarten, ungetrennte Uofräume usw. )'

t" PolYgonnetzentrurf .

8" Übertregung in. die örtlichkeit in einem Zuge.

bo Allnähliche übertragung bei Fortführungsmes-
SUngenc

2" Versrendung von Messungslinien aUs früheren Fort-
führungsnes su4gen

B. Sicherung der Erneuerung durch gute Vermarkung'

C. Finanziernng.

D. Personal.

E. SchIuß.

A. ERI.IEUEBLTNG DURCE FoRTFÜUBUNGSMI§SU}IGEI'I UND

GREII ZHEIIS TELLUNGEN .

I..A'llgenein.

ZuBeginnderTagunghatHerrRegierungstlirektorDli
N i t t ing er zunAusdruckgebracht, daßvirbestrebt
sein müssen, jede Einzelvermesaung- 8o &uszuführen, daL] sie
ein Baustein ttir d.as gesante verneösungswerh rvird.

Dies vird meinea Ermessens im ersten resentlichsten
Stadiun erreicht, renn vir in der örtliehkeit ein gut
vermarktes und Ieicht auffindbares Polygon- und Messungs-
Iiniennetz echaffen (in unaerer Fachliteratur. des öfteren
sehr tref f eud aI's tragender ltahmen bezeichnet) '

tlir führen allein in der Niedersächsiechen vennessungs-
und l(atast,erversalt,ng an 40.0d0 Außentagen Messungen aIler
Art aus. Diese sollten stets ganz planvoll so durchgeführt
verden, dag sie aIIe (wenn auch kleine) vollendete Teile
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der erstrebten endgültigen Neumessung sind" Es nuß auch
für diese Messungen der Grundsatz der Geodäsie gelten3
'fVom Großen ins Kleiner,. Die Zeit, in der ,, jede Meseung
ihr eigenes Koordiuatensystem,r hatte, muß endgültig der
Vergangenheit angebören"

Die tägliohe Aufgabe der Katqsterönter in den bfeiten
Landgebieten ist die wiederhersterlung alter Grenzen für
Grenzhereterlungen und reilungen, die den wesentricheten
Teil der örtlichen Arbeit darstellen. Dieser große Zeit-
aufwand vird aber beirn konsequenten Einhalten eines plan-
vollen Wegea sehr bald ganz uesentlich geringer. Der Ar-
beitsaufvand, der jetzt manchmal noch 2 - B örtliche Tageje Fortführuagemessung erfordert, vird am Ende des Weges
(Uei gtinstigen VerhEltnissen in b Jahren, bei ungünstigsten
VerhäItniseen höchstens in 20 Jahren) nur noch Z - g Stun«len
betragen o

Der Weg rird bei der Verschiedenartigkeit der Kataster-
unterlagen in den einzernen Gebieten notwendigerweise ver-
schieden sein müssen. Neben dem rMittelwegI der rverein-
fachten Neumessung" (den ich hier ols bekannt voraussetzen
darf: Beispiele in den Stadtgebieten Göttingen und 0Iden-
burg), soIl zunächst hier der Weg dargestellt werden, der
in Katasteramtsbezirk CIausthaI-ZeIIerfeld über die

II, neuere Grundsteuermessung

zur Erneuerung und zur Neumessung des tragenden Bahmens
führt.

. 1o Zu den neueren Grundsteuermesauugen.allgemein:
Zu den neueren Grundsteuermessungen zählen die nach

Anro von 1868 in den danals sogenannten qeuen provinzen
ausgeführten Neumessungen. Es haben durchschnittl Lch 52 Sder Gesamtfläche dieser neueren Grundsteuermgssung unteri
Iegen. Ihr innerer Wert ist größer, als er heute vielfach
- auch in Faohkreisen - unterstellt wird"

Für die neueren Grundsteuermessungen varen die Bestin-
mungen der rAnweisung von 1868 für das Verfahren bei den
Vermegsungsarbeitenrr und der flTechnischen Anleit,ung von
1870'r maßgebend.

. 2. Genauigkeit der Grundsteuentreasuhg.

Trig*. und polyg. Netz.
Die neueren GrundsteuermesEungen gründen sich auf

trigononetrische und polygonometrische Netze.
Beide Netze reisen in der Ausführung und der Art der

Bestinmung Eo viele Mängel auf, daß ihre Koordinaten den
heutigen Arisprüchen nicht nehr voll genügen können.
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Der llaogel des Polygonnetzes kann jedoch im l{ege der
ollnählichen Erneuerung vollkonnen behoben verden, rie das
später dargelegt verden so}l.

Nach der "Technischen Anleitung von 18?0" galten für
die Polygotrienrng und die Stückvemessung als Fehlergrenze
Z/1OOO in ebeuem uud 8/t000 der Länge in unebenen Gelände
(i.f"o entaprechend den Fetaneaa.erreglenent). Die FehIer-
i""or" für die Winkel betrug LfZ ALtuinute je Brechung§-
rinkel 

"

3o Wiederherst,ellung.

UnzureichendeWiederhergtellung:Nicht T e i Ie von

Bei der wiederherstellung des Messungsliniennetzes der
neueren Grundsteuermeaaungen hat man sich früher vielfach
aarnitbegaügt, di e Messungslinien t e i I strecke,
die für den jeveiligen zveck benötigt rurde, durch Absetzen
von venigeu Qrdinoteu und Abszissen verhäItnisnälig unsicher
hinzuatellen. Bei der nächeteu Messung nußte die dann
benutzte l[eseungalinien t e i I strecke noch einnal neu
riederhergeltellt rerden. Jeder besch.ränkte sich auf das
rrunumgängliche Notrendigerr o Neben der inmer vieder zu lei-
stenden Doppelarbeit iet die Gesamthe'it der sonit nahezu
zuEammenhingloeen ldesEuDgen eine Verechlechterung des
Kotasters, Bei der Feststellung der Grenzen an gradlinigen
llegen, Gräbcn uEüe (VerkoppelungskartGn ustrc ) vird diesem
llangel bereits dadurch Rechnung getragen, daß hierfür in
dem PreuE,Fin.MinoErl. vom t4"L2"1929 die Prüfung der
Grenzen dieaer Wege usv. grundsätzlich in ihrer Ges'ntaus-
dehnung gefordert rird. sinngenäß nüßte bei Grenzfest-
at,ellungen im Bereich der neueren Grundsteuernessungen die
tfiederherst,ellung der benötigten llessungalinien in ihrer
gesauten Länge ebeufall.s grundsätzlich verlangt verden.
ünter nin ihrer gesaoten Länge'r verstehe ich hier, daß die
uesaungslinlen bis zu ihrem Einband in die Polygoneeiten
b?,to ihren Ende dorin uiederhergestellt rerden müEseno I)nh.
also, die Polygonpunkte müssen aufgesucht und - veun nicht
auffindbar - riederhergeatellt und soforl, dauerhaft vertarkt
rerdeg. Die Erfüllung dieeer Forderung YerurB&cht neist
kaqm mehr Zeitaufrand, als eine andere Grenzherstellung,
die so geristeuhaft ausgeführt rird, daß sie in jeden Falle
ala einieud.frei bezeichnet lerden kann" WeDn jedoch ergt
einige polygonpunkte in einer Gegend aufgeaucht bzr. sicher
und ilnvoudfrei viederhergest,ellt eind, vereinfacht sich
die örttiche Arbeit zuaehmend uud geetaltet eich immer
Ieichter.
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eo Wiederherstellung von Polygonpuakten.
Grundaätzlich müssen Polygonpunkte, deren Urverrnarkung

in Gelände noch vorhanden aind, oufgesucht verden.

Wlederherstellung nach Stückvermesisung.
(NacU vorhandenen Gebäuden oder Grenzsteinen).

Eine Wiederherstellung von Polygonpunkten mu8 iuner nit
den, in der nächateu Naehbarscheft noch vorhandenen Anholte-
puukten durchgeführt rerden. Durch Anschluß an diese ist
das"trPrinzip der Nachbarschaftl zu rahren. Neben den aus
der Stückvertessung aufgesuehten und riederhergestellten
Punkten sind auch die in früberen Messungen viederherge-
s.tellter als gegeben zu betrachten, wenn sie einrandfrei
hergestellt sind. Die eingehende Prüfuug, ob die bei ,frühe-
ren ldessungen vermarkten Polygonpunkte ouch bestirurt oufge-
funden oder einvandfrei riederhergestellt sind, .ist uner-
I äßI ich.

Wiederherstellung nit IIilfe von tlinkeln und Strecken.

. Allgemein.
Wenu die benötigten Polygonpunkte nicht alle aus der

Stückvermessurg rieder zu erhalten sind (oder diese t{ieder-
herstellung uicht sicher genug ist), müssen die fehlenden
zrischen den viederhergestell.ten oder aufgesuchten nit
Hilf,e der Element,e der Uraolygonierung dazvigehen geecheltet
werdeuo

BiEher veröffentlichte Verfahren.
Viel ist blsher theoretisch über Wiederheratellung von

Polygonpunkten geschrieben vorden (fSOO von Suckor ange-
fengen bia 1962. von Dro Wiedov). .Meine eigenen Erfahnrngen,
die ich seit 1936 bei Anvendung bald des einen bald des
anderen der visrenschaftlich einrandfreien Verfahren geron-
nen habe, nöohte ich dahin zugaurenf&EEen, daß sie nir alle
sehr zeiiraubeud eracheinen. Ich bin der Meinung, dall die
uieiaten Verfasser allzusehr vou der Freude en där rissen-
schaftlicheu Lörung der Frage geleit,et, dabei aber nicht
genügeud von der Notvendigkeit durehdrungen iaren, der
Proxis e-in Vcrfahren zu reiseu, das iu Rahuen der Genauig-
keit der Urnesrung eine nöglichst einfache und eine ein
Minimun an Arbeitsaufvand fordernde lliederherstellung
ges tott et.

. ,. Verfahren des Einschreqkens. '

Zur Wicderherstellung fehlender PPq die nach der Stück-
vermesouag nicht sicher zu erhal.ten. siud, vendg ich.,ein
aus der Praxis von mir abgeleitetea Verfohren a,n, das ich
dae Verfahren des rrEiuschvenksssr! Dennen riII. In Katoeter-
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antsbezirk Clousthal-ZeLLerfeId habeu rir dieses Verfohreu
nit besten Erfolg augerandt und atets die Urvermarkuugen
(wenn riie ilrtli"i- oo"U vorhanden Yaren) renige Zentineter
neben den abgesetzten Sollpunkten gefunden. Auf das Ver-
fahren des Einschvenkens selbst (recirnerische oder auch
graphische Lörung) kann hier, un der notreudigen Kürze zu
genügen, n.icht veiter eingegangen terden.

b. Übersichtsblott zur-Plenung der
I{iederherstellung der PP.

Wenn nun in ein Übersichtsblatt (faftafo 1:5 000 für
Gebiete mit kleinen Besitz oder lteßtischblatt, 1:25 000
für Gebi,ete nit großen FIächen) aIle bisher aufgefundenen,
rviederhergestellten und vermerkteu PP eingetragen verdeni
gerinnt mon einen bildlichen. Ieitfaden für die zweckmäßige
uud plannäßige reitere l|,iederherstellung. |venn die über-
wiegende Zahl der PP tiederhergest,ellt ist, dann iet der
Z,e itpunkt f ür

c.' die Brneueruag durch Neubeobaehtung und An-
schluß des .Polygons an das Landesdreiecksnetz

gekommen. -

zunächst müssen.die wenigen noch fehlenden PP aufgeeucht
bzw. wiederhergestellt und lleu- vermarkt werden. Wesentlich
ist, datJ die bis dahin bererts wiederhergestellten immer
Iaufepd bei den einzelnnn l"lessungen in gleicher Weise
venuarkt ruorden sind. I\ir den Ubergang zur Neume!,sung berlarf
es «lann nur noch eines verhäItnismäiJig geringen Arbeits-
eufwa.ldes, nämlictr fl'er lleobachtung der lfinkel und Strecken
rnit gle.ichzeit,rgem AnschIull an das Landesdreiecksnetz.
lfir wo.lien nun klar untertscheiden: Die !{iederherstellung
braucht,e ich nur urit tler Genaurgkert des Feldnesserregle-
mentg auszuführen; mit der !,ieubeobachtung und den Anschluß
an das Landesdreiecksnetz vol-l-zieht sich jedoch der wich-
tigste Schritt zur Geaauigkeit der Neumessung, zunächst,
hiär für das Polygon in seinen Gauß-Krüger Koordinaten.
Deshalb nehne ich die uraprünglich oft sehr gevundene
.Polygonzugfühnurg nicht hin, Öondern ich verbinde jetzt die
alten PP zu völ1ig neuer Zugführung.

Trotz der neuen Zugtütrrung'soIl die alte Numerierung
der PP beibehalten rerden, danit die Übereinstinnung nit,
den Unterlagen erhalten bleibt.

Mit den Beibehalten der alten PP ist das Messungslinien-
netz, das auch in allgemeinen - nit nur venigen Ausnahnen-
in Zukunft als neueE Netz gut beibehalten verden kann, im
neuen Gauß-Krüger-Bahnen eingeechloesen und nit ihn jede
darin ausgeführte Messung.
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d. Katasterrahmenkarten.
Ich kann sofort nach der Neuberechnung der p"-Züge

Katasterrahmenkarten zeichnen, denn das alte ltressungsliaien-
net,z der Gruudgteuermessung kontrolliert sich bei der
Neukartierurg in Gouß-Krüger-Netz. Danit ist die Karte der
wirtschaft cofort erreichbar (mit vorl genügender Kortie-
rungsgeDauigkeit), und daa Zahlen- und Urkundskataster
entvickelt sich denn nit jeder Messung von serbst nosoik-
artig veiter zur Neumessung. So vird dieser Weg nit ge-
ringaten aufrand schließrich alren Forderungen gerecht.

€o l(essungsrigge.
Am deutlichrten s i c h t b a r vird der übergang von

art,en Grundsteuerkataster zur Neurneeeung durch die übernabne
derErgehnisss j e d er Messung inüeasurgsriese ("i"u"
bierzu Erlaß beti. Sichtung des Messungszahlenrerks). ii"s",
Erlal] entrprechend sind die zahreu der Grundsteuermesaunger
erst dann in die ltreesungsrisse zu überneheu, renn ihre
Richtigkeit durch einvandfreie Messungen neehgeriesen isto
Auf diese weise entfärlt die zeitraubende arbeit der sich-
tung uud ßeduzierung der Grundzahlen. Die lleesungariß-
fertigung könute da,nit grundsä,tzlich zeichnerigchen Kreften
übertragen rerden, die, außer kurzer Anleitung, keine
veiteren techniachen Kenntnisee dazu benötigeno iyenn man Eo
g r u n d a ti t, z I i c h j e d e }lesguug in den l[es-
sungsri8 übet?i@'t, vird sich die Arbeit in renigeu .Iahrengchoa äußeret segensreioh ausrirken. Da^uit rird iu Enderfolg
für die zukunft viele bisher.inmer viederholt aufgebrachte
Arbeit endgültig eingespart rerden. rn dieser lYeise virdjet,zt in Katasteramtsbezirk clausthel-zelrerfeld seit
.2 Jahren j e d e Messung noch der häuslichen prüfung in
l{eeaungariss e übernommen.

so fü1rt rich mit der Anfertigung der l[egsungsrisse
auch das zahlenkatoster moseikartig - entaprechend der
örtlicheu Erneuerung - nit der endgültigeu N,eunesruDgo

III. Erneucrung über Verkoppelungskarten.

1. Polygonierung bzro deren Entrurf.
In alten Gebieten uit ,'Verkoppelungskarten,, ist die

richtigate Voraugaetzung für deu ßrfolg der Erneuerung
die §chaffung eiuea einheitlichen polygonpunktfeldea.
Eierzu ist iu einen lichtpauefähigen übereichtrplan ein
Polygoanetzeatvurf und daneben in einer Kotasterplankarte
1:5 000 ein Ent*urf des Eauptmeasungrliniennetzia (Wege-
ochsen) aufzustellen.

llit den Ietzteren Entrurf sind auch bereits die Wege-,
Straßen- uud aonctigen Knickpunkte festzulegen, an denen
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polygonpunkte vorgesehen verden. Diese hrnkte sind bei den

ü"*rI"g"" örtlich in Einzelnen auszuvählen (neist in Knick-
punkt der. Wegeachgen) und sofort endgüItig als PP zu ver-
marken.

2. Fest,Iegung der wegeachsen usüc als Ilessungslinien.

Für alle Messungen in Gebieten nit verkoppelrurgskarten
hat die lfiederherstellung der Grenzen gemäß Erlall des
PreulJ"Fino[in. von 1929 zu erfolgen. l{ach diesen ErIaß ist.
zur Grenzherstellung an gradlinigen wegen, Gräben und
ähnlichen Anlagen die Prüfung und Feststellung der Grenzen
dieser wege uer" grundsätzlich in ihrer Gesamtausdehnung
erforderlich. Diese Wegeachsen sind für die Erneuerung dee

Iiatast'ers auch in der ganzen Länge durchzumessenr obvohl
der ETIaIJ von 1929 ausdrücklich dies als nicht erforderlich
bezeichuet. Solange jedoch die l{egeachsen in ihrer gesant,en
Länge noch'nicht durchgemeasen sind, ist die liigenschaft
einJr y"ssungBlinie nicbt erfüllt, sondern nur. die. Richtung
der Wegeseiten f'estgelegt. In den Augenblick, in deur in
einem Gebiet alle Wegeachsen festgelegt und durchgenesEeD
sind, ist.auch bereits der tragende llahnen- (i1o Be.zug auf
das Hauptnieasungsliniennetz) neumessungeartig fertig.

Bei der Wiederherstellung von Wegeachsen vird-Een
zveekmäßig kurz vor dem Ende deg weges bezügl. veruarkung
und Messung enden, und dann, xenn die Wiederherstellung
der achse des näeheten engrenzendeu weges notvendig wir«1,
die kurze verlängerung der ersten lYegeachsen in diege
einb,inden und vermarken. Eg bedarf dann nur der trlessung
der,kurzen verlängerungsstücke, um das Messungaliniennetz
zu schl ießen.

3o Messungerißanf erti gung"

Nacb der Beendigung jeder Messung sind alle Maße sofort
in eiuen Measungsriß zu übernehmen. Nach jeder späteren
Meseung verden die sich durch die VerIängerungen ergebendeu
endgüItigen Maße in der Länge der Wegeochsen nachgetragen
bzv. obgeändert.

4o Erneuerung durch Anschlull der veimarkten PP-Züge
an das Laudeadreiecksnetz.

lYenn nach und nach in einem abgeschlossenen Gebiet die
lYegeachseu fost alle örtlich festgelegt und auctr zahlen-
riräßig bestinnt und danit auch den Entwurf entsprechend
die Pölygoupunkte dee Polygonnetzes veruarkt sind, bedalf
6s schließlich auch hier nur noch einer recht geringen
Arb6it: nä.nlich der Absteckung und Veltarku.ng der renigen
nach dem Entwurf noch fehlenden PP und der Winkel- und
Str..eckenmeBsuago Damit rird endl ich das gesamte Gebi et
nit den Polygon-'und Mess'ungsl inieniret,z aJ.s tragendem
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Bohneu (iu AieaeD Falle ulit den Netz der WegeachEenr. ,ia,
die die Meseungen Deumessungeartig eingebunder sind) in,
des Landeedreiecksnetz eingefügt. Dann kann .dieseg,Nermeg-
Bungsergebnis auch voll der terstellung .neuer K a t a-g t, e r r ahme uka rt e n dieneno .

Erneuerun* oo;;":r;:rf::i:" ( Gutskarten u's1r-"

lo Polygonnetzentrurf .

In Gebieten, iu denen nur olte Karten ohne Zahlen den
f,atosternachweis bilden ( in Nieaersachgen etva 20 ft) oder
gar in trungetrennten Hofräumenr, ist vor allen ein ein-
heitlichea Polygonpunktnetz zu echaffen" Neben dem polygon-
netzentnrrf in 1:25 000 iat in 1:5 000 (fatlat<a) nocü-d.s
Hauptmessungsliniennetz zu entrerfen.

Eo Übertragung in die örtlichkeit in einem Zuge,
Der Polygounetzentrurf ist, wenn irgend nög1ich, in

einen Zuge in d.ie örtlichkeit zu übertrag-en, zu vermarken
und an das Reichsfestpunktfeld anzuechließeno

b. Allnähliche Übertragung bei Fortfühnrngenersungen.

Solange aioh j.edoch die übertragung des gesamten poly-
gonuetzes ia die örtlichkeit in einem ztge- (aue Gründän
der Zeit, der fehlenden l[itt,e] oder des peraonals) nicht
oder nicht cofort errögricben 1äßt, hat dieg späteetens zu
Beginn der llegsuug renigstens in Bezug auf diejenigen
Polygonpunkte und ltressungslinien zu geschehen, ,in die sich
die Uessung eiufügen nuß, danit sie vollendet els kleiner
TeiI der Neuncasung für inmer gelten kann.

2o Vervendung von Messung§linien a,us früheren
MeB sungeno

Itreiet liegen bereits mehrere Messungen aua verachiedenen
Zeiten vor, bei denen ltreseungslinien gelegt, rurden, die oft
zucamenhanglor nebeneinander oder gar durcheinander laufen.
Eier sind die geeignetsteu l[eaenngslinien auEzurählen' und
iu den neu zu rohaffenden tragenden Rchmen einzubeziehen,
so daß aich (nach uöglichst rlnigen Ergänzungemaßen) ein
zusanmenhängeadee ltregsungsl iniennetz ergibt.

8. SICHERI'NG DEß EIINEI,]ERI.'NG DUBCE GUTE VbAIdARIÜNG.

Das lliahtlgate an eiuer Messung ist die Vemarkung.
Sie kann gor aicht gut geaug erfolgen. Ministerialdirigent
Dr.h.c. P f t t z e r meint:,tl)rei Dinge sind zur Eer-
stellung uad Erhartung einer brauchbaren Katasterkarte
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nötig: 1o Vemarkung, 2o Vermarkung und 3' nochmals Ver-
u"rfiog! Fehlt die äeuerhaft,e Vermarkung, ao ist dae Ko-
tasternind'elsertig. DieseBegel hat k e i ne Ausn&hmeorl

Ea ist sehr rertvö-lt una für die Zukunft arbeitserleich-
ieroa, re'n uöglichst alIe Polygonpunkte durch Granitloch-
steine nit, untergestellten Vierkantrohren vermarkt sind.
äi"orp""kte toIII"o grordsätztich (ei1!eitfich) nur noch

nit Giauitgrenzeteinän und untergestellten halben Drain-
rohren vermarkt verden;

C o F INAl.lZ IERUNG 
"

Die Erneuerung rirft
von Arb e it und danit von
s einer Fin a,ozi erung auf
aIImähI iche Erneuerung
direkt,or Dro N i t t i n

wegen der einseitigen Anhäufung
Kosten unausweichlich die Frage

. Die Finanzierung wird für die
zur Zeit von IIerrn llegierung§-
g e r mit aI I er Kraf t erstrebt.

D. PEIISONAL"

NunmoghierzuderEinwanderhobenwerden:Selbstwenn
genügende ültt"f für die Erneuerung bereitgestellt rürden,
äo täUft es heute eiufach zur Durc5führung dieser Arbeiten
an fachpersonalo Ich meine, auch diese Frage wäre lösbar'
und zvar durch verlagern'der Arbeitsgebiete in Katasteramt
nach Neueinstellung einfacher Kräfte'

E. SCHLUSS.

Ich nöchte zum schluß Herrn Ministerialdirigent,en
Dr.h.c.Pfitzerzit'ierenrderinBezugäufdie
Erneuerung meint: rrln der verfloaseneD Epoche der Kata-
st,ergeschilUte ist schon soviel kostbare Zeit leider nutz-
los vert,an rordeno Jahrzehnte sind ins Land gegengent
ohne daß die Erneuerung und ausbe8serung eineg unzurei-
chenden und nit den Jahren immer brüchiger verdenden Ka-
tasterwerks plannäßig, entscheidend und nachhaltig ge-
fördert rord.en iet. Daß reitere fruchtlose Jahre sich
daran reihen, d,en kann ein verme§Eung§ Ieiter, der s ich
vor seinem Fachvissen ver&ntsortlich fühlt, nicht mehr
tatenlos zugeboDot'

AUS DER DISKUSSION EIIGABEI'I SICH FOLGENDE

GBUNDSÄTZLICHE GEDANKEN I,TND ANITEGUNGEß'I :

Da die verbältnisse in den einzelnen Gebieten sehr
verschieden gind, kann der vortrag nicht als Rezept auf-
gefa8t rerdeno Die jereils bebonderen verhäItnisse hat
äer Antsleiter auf Grund seiner eingehenden Kenntnis zu
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beurteilen. Er muß dauach den zwecknäßigsten Ansatz einer
konaequenten Planung in seinem Bozirk selbst erkeunen und
dementspreahend durchführen.

Bezüglioh des Wertes der Grundsteuermessutrgen (ffrZ)
vird nebeu zustinnungen euch auf ihre verschiedenartigkeit
(trotzden überarl gteiche Bestinnuugen galten) hingewiäaen.
Die Erfahrungen sind in dieser Beziehung nicht alle greic'h,
deehalb ist erst, der einzelne Fall zu prüfen und demnach
zu entscheideu"

Zur Wiederherstellung der polygo'npunkte (tfra a) vird
nochuala da,rauf hiugeviesen, daß imer erst vergucht rerdeu
nuß, die urrernarkungen riederzufinden. Die wiederherstel-
lung solr nögrichst einfach erfolgen. Die bisher bekarurten
Verfehren giad zu konpliziert.

Zu II,B c vird ausgeführt, daß es in ländlichen Genar-
kuugen, ,o renig Veränderungen vorgekommen aind, selbst-
vergtändlicb sein mu8, die alten p"-Netze beizubehalten"
Dagegen rird es in Gebieten nit starker Entwicklung nicht
zu vemeiden beiu, die +Iten Züge teilreise durch neue
ebzufengen oder zu ers eLzen

Ganz ellgemein und zus'&m,enfassend vird betont, daß
nit Planung gearbeitet rerden muß. Dann vird viet zeit
gespart und der tregende Rahnen schnell erreicht. Darüber
hinaug nuß das endgültigri ziet sein, zu einer Erneuerung
der Kerten (Katasterrahnenkarteu) zu konmen. Nicht nur das
Polygonnetz und die Messungszahreä rerden gebraucht,, sondern
iu erster Liuie die neuen Karten.
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AO DA'S WESEN DER ERHEBIING VON GEBÜHREN TÜN

IUTA,S TEIIJ,.MT L I CHE ARBE ITEN

Begrif f sbes t imnungen.

Bei der für Niedersachsen beabsichtigten Eerausgabe
eines Verraltungsgebührengesetzes wird für die Abgrenäung
der Steuern und Gebühren der § t (t) RAO als geltendes Bun-
desrecht zugrunde gelegt werden" Weeensmerkmal für Gebühren
ist die Verbundenheit mit einer Sonderleistung des Staates"
G e b ü h r ist danach die pauschal bemessene Leistung,
die äer Bürger zum voIIständigen oder teilweisen Ausgleicü
der Unkoeten, die er besonders verursacht hat, zu erbringen
hat,

'V e r w a I t u n g s g e b ü. h
kung der Kosten für die Vornatrme von
die
a. auf eine willentliche Inanspruchnahme zurückgehen oder
bo auf Grund gesetzlicher Ernächtigung in überwiegeudem
Interesse eines einzelnen vorgenommen werden.

B e n u t z u n g s g e b ü h r e n werden als Gegen-
leistung für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen sowie
für da,roit im Zusammenhang stehende Leistungen erhoben" So-
reit diese Benutzung eine Verwaltungstätigkeit voraussetzt
oder nit einer solchen verbunderr ist, vird diese mit der
Benutzungagebühr abgegol ten.

AIIe der Vemaltung entstehenden Kosten sollen nit Aus-
nahme der besonderen Barauslagen abgegolten seino Als be-
sondere Bareuslegen soIIen die auf Verl&ngen eines Gebüh-
renpflicbtigen entstehenden Aufwendungen ärachtet werden.

Bei Abgrenzuug der Gebühren gegen die Auslagen sind zu
vers tehen:

unter Gebüh ren solcheKosten, dienictrt, ausAnlaß
eines Einzelfalles entstehen, in welchem elso Kräfte tätig
verden, die sowieso vorhanden sind und deren Bezüge auch
ohne den Einzelfall fäIIig werden,

unter A u s I a.g e n solche Kosten, die nur aus Anlaß
eines Einzelfalles entstehen r zoB. Löhne für nichtstöndige
{eßgehilfen und sonstige Kosten sie Fahrkosten, Tagegelder,
Übernaohtungsgelder, nicht dagegen die Gehalts-, VergtituTgs-
bzv. Lohnant,eile der Beaurten, Angestellten bzw" ständigen
Meßgehil fen.

2o Eistorisohe Entwicklung des Gebütrrenwesens in der VuKV,

r e n werden zur Dek-
Amtsltandl ungen erhoben ,

Nach deu Grundeteuergesetzen des vorigen Jehrhunderte
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war der zuständige Fachninister zum Erloß der zur Ausfüh-
rung erforderlichen Vorschrift,en ermächtigt" Diese Geeetze
varen auch die Bechtsgrundloge der Gebühreuordnungen. (wei-
tere Ausfühmugen in Abschnitt B)o

3o Charakt,er der kataeterantlicheu Arbei'ten.

Die Arbelten sind zu bewerten nach der Bedeutung der
vuKV. als der Behörde, die dae steuerkataster, da"s Eigbn-
tumskatast,er und das Wirtechaftskataster einrichtete und
führto Demgemäß war die Auswirkung auf das Gebührenf,esetL

Bei Anlegung des Liegenschaftskatasters für steuerzwecke
bandelte es'aich ausschließlich un Hoheitsaufgaben.

Begriffsbestimung nach den versaltungsgebührengesetzen3

fl o h e i t s h a n d I u n g e n fließen aus der Verral-
tungshoheit dee staates und ryerden von staatlichen oder
auf{ragsveise auch von niehtetaatlichen St,ellen in. Erfüllung
der dem staat obliegenden aufgaben antlich ausgeübt" Eine
Äntshandluug soll im resentlichen ein allgeneines öffent-
Iiches Interesse treffeno

Vorauesetzungen w&ren bei Anlegung des Liegenschafts-
katasters erfüIlt. Bei Erfüllung der Aufgaben nach Einfüh-
rung der Grundbuchgesetzgebung w&ren Unterlagen für viele
private Zwecke zu liefern" Benutzung der Unterlagen und
Ler.stungeu der_ Velsaltung (2.8. für gewerbliche, rirtschaft-
Iiche oder tecbnische Zwecke) dienen also nicht nehr notwen-
dig zurErfülIung der den Staat als solchen obliegenden
Aufgaben, nicht unnittelbar der Versirklichung eines wesent-
lichen Striatszwecks, gondern werden zufällig von Stoat, aus-
geführt, können aber auch von Personen usw. auegeführt wer-
den (2.8. Anf ertigung von Kart,en, Ernit,tlung von Grund-
stüdkswerten u.aomo )" Nicht mehr uneingeschränkt, Hoheits-
aufgaben, sondern gewerbliche oder sonatige virtschaftliche
Arbeiten i.So von § 60 BM.

Vermessungsyesen seit jeher -l[ugelegenheit der Velral-
tungr. gebört I'rotz häuf ig enger Verf lechtung nit, Ifirt-
achaftsfrogeu nicht überriegend. in das Wirtschaftsrecht,
abgesehen von gevissen Einzetr fällen, zoBo reinen ingenieur-
technischen Arbeiten, die nicht oder nur geringfügig für
Ausgestaltung der antl ichen Vermessungswerke ausgeveptet
rerden können. Daher hierbei andere Entgeltanaßstäbe als bei
Eoheitsatifgaben. Von Kostenerhebung bei ingenieurtechnischen
Arbeiten ist teilweise abzusehen, sofern Liegenschaftskata-
ster oder antliche Kartenrerke im Landesinteresge ergänzit
oder verbessert verden. Bei Iloheitsaufgaben dagegen Gebüh-
renbefreiungen aua geaetzlichen Gründen oder Gebührenermä-
Bigungen aus' sozialen Erwägungen.
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4 o Gebührenbef re iungen.

Oeichssiedlungsgesetz vom 11.8.1919, § 29: Alle Ge-
schäfte und Verhandlungen, die zur Durchführung des Sied-
lungsverfahrens dienen, sind von aIIen Gebührerr, Stenpel-
abgaben und Steuern befreit.

&o Abgrenzung Auslagen/Gebühren bei gesetzlicher Gebüh-
renbef re iung.

Nach V0 vo6"9"1922 sind diese Geschäfte usrv" auch von
Katastergebühren befreit, so$eit sie nicht nach, den näheren
Bestinnungen der Landeszentralbehörden als bare Auslagen an-
zugehen sind" Nach deren Begelun g lg23f ß24 waren Ausla-
gen: Abschriften und Abzeichnungen, Reise- und l,leßgehilfen-
kosten, dagegen Gebühren: Anteile an Gehältern und Vergü-
tungen (in Gestalt der Grundgebühr)"

bo Kostenerstattung für Leist,ungen auf Antrag anderer
Verwal tungen"

Ausführungen siehe unter Do

B" LAGE NACH EI§CHEINEN DESI NEUORDNUNGSGESETZES 1934.

1940 rurden die Kosten für alle Ausfertigwrgen aus «lem
Begriff der Auslagen herausgenommen, sie wurden also ztl
Gebühren. 1948 vurde diese Bestimmung aufgehoben und der
Zustand von tgnf L924 wiederhergestell t"

1o Begründung des Gesetzes

betont, daß Gebührenordnung rirtschaftlich tragbare Sätze
enthalten müsse; Vermessungsgebühren nüßten irn Verhältnis
zuui Grundstückswert stehen, um insbesondere das Siedlungs-
werk nicht zu gefährden.

2o Durchführung des Neuordnungsgesetzes

hins ichtlich deg Gebührenwesens

nicht erreichto Lediglich Kosten für Abzeichnungeri und
Abschriften 1942 reichsrechtl ich geregelt, nicht dagegen
Kosten für F'ortfühnrngs- und ingenieurtechnieche Messungen.

I o Stand be i Bi I dung des Landes

N i eders ec hs en .

Die unterschied1 ichen Gebührensätze
wurden 1948 durch die Gebühreno rdnung

der 4 Landes te il e
(CoNi.) beseitigt"
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co DIE GoNMM 1"10"1948.

1o Gesetzliche Grundlage.

Eo Grundgteuer- und Verraltungsgebührengesetze boten eine
einwa^ndfreie Grundlege. Veröffentlichung in den Ministerial-
bzvo Gesetz- und Verordnungsblättern,

bo Grundgeeetz sieht Begelung von Messungsgebühren nicht
vor, dahär Länderangelegenheit" In Einblick auf Artikel
LZg (a) OA besteht aber keine einheitliche Auffassung" flir
die zeit von 23.5"1949 - 30.11.1952 .bestehen Zweifel, da
die veröffentlichung der GoNi nicht als rechtsgültig er-
achtet virdo

2o Einzelpunkte der Neuregelung.

& c Erhöhung de r Sät ze?

Bei Festsetzung der StaffelsäLze für
wurde ein Mitte1 aus den bisher geltenden
zelnen Landesteile gebildet.
b. Kosten für Messungsunterl agen

wurden in die Grundgebühr einbezo gen. Da
in seiner praktigchen Anwendung nicltt ganz
wi rd Herausnahme erwogen o

die Grundgebüh r
Sät zen der e in-

dies Verfahren
einwandfrei ist,

DO DIE GEBÜEN'ENYERORDNTNG VOU 28, 11" 1952.

1o Geset,zliche Grundlage

s ind die Laoderversaltungsgebührenges etze " Kostenverzeichnis
ist, in weaentlichen aus der bisher geltenden G$Ni entwickelt
und den Ver&indenrngen a,ngepa8t' Stark konzentrierte Fassung"

2" Bichtlinien

erecheinen demnächet als Durchfühmngsbestinnungenc Bis auf
2 Punkte stirmen MdF. und MdI" übereino Zveifeltraft siud
&o !,bgrenzung der Begriffe Auslagen/CeUtitrren bei gesetz-
licher Gebtihrenbefreiung; äirnlich wie bei den Gerichtskosten
sollen nur d i e Teile der Kosten als Auslagen angesehen
werden, die die nechanischen Schreib- und Zeichenarbeiten
abgelten sollen; a,ua Gründen der Geschäftsvereinfachung
sollen nur 1/3 der Sätze nach den Ziffern 1 - 18 als Aue-
Iagen, 2/3 dagegen als Gebühren gelten; Entscheidung steht
nocb aus"

b. Eretattung der Kosten für auf Arrtrag auderer Venvaltungen
geleistete Ärbeiten der VuIff; das in der Ver*altung geltende
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B r u t t o p'r i n z i p erfordert es, die Aufwe,dunge,
eines jeden verwaltungszweiges volL bei diesen in lirsctrei-
nung treten zu rassen und nicht et.wa durch Geuähren von
Gebührenvergünstigungen usw. auf rn«lere verwaltungszweige
zu verlageru; bisher und in Zulirrnf t konsec;rrent verf ol gen,
bie Entscheidung ergeht.

go Erläuterungen zur Gebührenverordnung, 
.

a. § r "ieht Erhebung von Kosterr f iir Leistungen tler vuliv"vor. Bestimnung des Begriffs der L e i s t u n g e u aus
der Begründung zum preul3isehen vcrrvartungsgebührengesetzs
Geaetzgeber rollte dort eine vergütung verlangen, wo der
Staat die ihna obliegenden Aufgaben erfüllt unrl zugleich
einem Einzernen unmittelbar eine Leistung zukommerr Iüßt,
un deren willen dieser den Staat ungega,ngen oder die er
sonstwie veranraßt hat. .Lls wurde deru §taat ermögl icht, fiir
seine in Ausübung seiner floheitsrechte vorgenommenen A.nrts-
handlungen ei.n ange*essenes Entgelt - eine Gebühr - zv
verlangen und eine hlare Übersiclit darüber zu erreichen,
inwieweit die Kosten der einzelnen vernaltungszweige durcir
das Aufkonunen a,n Gebühren gedeckt werden. Neben den Gebiihren
für Hoheitshandlnngen sollten auctr Leistungsvergütungen
für sorcire behördlichen Leistungen erhoben werden, oie nictrt
notsendig zur Erfürrung der deru staat als solcheul obLiegen-
den Aurgaben, gondern zufüIIig vom st.raü ausgef,ütrrt werüen,
aber auch von Privaten uswo ausgeführ.t werden könneno

§ t Uringt [Kost'enrr als Qbertiegriff für "Gebühren,r uudrrAuslagerrt'o 0b auch die 'rPreiser, des Nieciersächsisctren J,arr-
desvennegsungsamte darunter fal len, kiinnte zweif elhaft -"cin,
IiIärung isü angeregt,
b. § Z sietrt im erst,en Absatz den a I I g e m e i n e n
Fall, im zweiten Absatz den E i n z e L f a I I vor, in
denen Gebiihrenennäl3igungen «rder -bef reiungen oder -erlasseeintreten können

§ 2 (t) unfoßt die [Iöglichkeiten der Sonderregelung
durch Gesetz, Verordnung oder Sondervereinbarung und ist
nur in Einvernehmen mit dem MdF. anwendbaro

§ 2 (?) fäßt Billigkeitsnaßnahruen zu, über die der M«II.
allein entscheidet"

Die Anlage 4 (Zusarrnenfassung aIler Sonderregelungen und
-vereinborungeu) zur GONi wird neugefaßt herausgegebeu ner-
den "

EO BEFREIUNGSBEST IM}'IUNGEN 
"

Haushaltsrechtlicher Grundsatz bei Gebührenbefreiungen
soll sein, aie eng a,ugzuregen. Früher ergongene Befreiunge-
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bestinnuugen waren daher auf ihre l{eitergeltung zu un-
tersuchen. Bei dem FaIl der Kleinsiedlung Iiegt nunnehr
eine höchstrichterliche Entscheidung vor, nach der die
f rüheren gesetzl ichen Bef reiuugsbestimmungen veitergelten.
über die Ausrirkung der am 26"2,1954 ergangenen Entschei-
dung des ovG Lüneburg uird ein lldErl" ergehen, insbeson-
dere über die Gebührenpflicht oder -freiheit gemeinnütziger
siedlungsgeeellschaften und über die Art der Berechnung
der Auslageno

F O SONDEITFALLE,

1 o Geme ing ame Gebüh reno rdnung f ür d ie NVuKV " und
Uehördliche SteIIen des Sondervermessungsdi€D-
s tes

wird angestrebt, un zu erreichen, daß alle verme§sungs-
dienstsiellen nach gleichen Grundsätzen und Sätzen ab-
rechneno

2o Kosten bei Prüfung und anfertigung von Laqeplänen.

Da abgesehen von 0ldenburg und einigen RegierunCsle:
zirken noch keine gesetzliche Grundlage b.esteht, wird
diese angestrebt. seit 1950 sind Kostenstaffeln A und B

entwickett una im'ner wieder den Gegebenheiten nach den

genachten Erfahnrngen a,ngepsßt worden. sobald ausreichende
Erfahrungen vorliegen, vird Übernahne der staffelsätze in
das Kost,enverzeichnis angestrebt,

Grundsätz-lich handelt es sich bei der Anfertigung von
LagepläneD nur zoT" um H.oheitsaufgaberr, zum anderen ?eil
abär- r:n technische Auf gaben" Das Entgelt für die lloheits-
handlungen konn nur. im Bahnen der Staffer A, doh" gemäß

den entstehenden A'ueragen bemessen werden" Die darüber
hinousgehendea Kosten .dienen der Erstattung von Auslagen
für t,echnische Arbeiten" Weder die Sätze nach Staffel A
noch die der staffel B können als Gebühren gelten, auf die
verzichtet werden nüßte, wenn das Bauvorhaben an sich ge-
bührenbegünstigt ist.

AUS DER D ISKUSS IOI{ EITGABEN S I CH FO LGE}üDE

GRUNDSÄT ZLTCHE, GEDANKE}.ü UND A]\IRT]GUI..[GEN :

ZtuDZt

Die Frage, oh tf3 der Sätze aIg ausreichend 
'nzusehenist, wird dohin beantwortet, dal) es sich um eine vorläufige

Mittelbildung handelt. Die Anteile bei den einzelnen S[tzen
sind zvar verschieden groß; um jedoch die Handhabung des
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Kostenver?.e ichnisses rri cht zv ers ehweren, wu rde
Durchschnitt den noch schwebenden Erörterungen zv
ge I egt.

Zu D 3:

co Auf die Frage, ob Fortführungs,essungen Eoheitsaufga-
ben sind, wird auf eine Entscheidung des lleichsfinanzhäfs
von 14.8.19 24' zur umsatzsteuerpfI iet t t rtasteramtl i che'r
Arbeiten verwiesen. Dabei Untersehied zwischen Geschüften,die das Katasteramt ausführen nuulund solchen, die es ab-
I ehnen konn und 'ggf . abl ehnen nulJ. Di e e rs te ren Arbe i tensind ein ausfluß der staatshoheit, sie können nur von einer
nit obrigkeitlicher Eigenschaft ausgestatt,eten stelle vahr-
genommen werdeno fhnen kornmt eine besondere öffentlich_
rechtliche Bedeutung Züo Es handelt sieh u.ao utr Eortfüh-
rungsmessungeu und Grenztrerstellungen sowie r:m die dazugehii-
rigen technigchen Arbeiten. Diese Tätigkeit hat den Zweckr.die unterlagen für die Berichtigung des Katasters zu be-
schaf f en. sie dürfen daher lrur von der vuKV" oder von tlen
öUVI. hergeetellt werdeno Sie geniefjen innerhalLr gewisser
Grenzen öffentrichen Glouben uud sind ein unentbehrlicher.
Bestandteil der Ausführung cles staatlichen Ilolreitsaktes,der in der FortfüLrmng des liataste rs I iegt. Dieselbe Täti[-keit ist auch den 0bvl. übertragen, die insoweit an die
Stelle der Kat,asterämter treten.
b. Es erscheint widerspruchsvol l, eine Leistung mit dem
Grundstückswert zu verbinden. Es soIIte, gruudsätzlich zu
einer Leiatungsgebütrr übergegangen werclen. überschüsse sol.l-ten für die Erneuerung verwendet werden.

r\aclr der Begrif fsbsslin;nruns des preullischen verwaltüngs-
gebtihrengesetzes und aus sozialen Gründen kann der iVertnicht außer Betracht breiben, zumar er nicht allein ent-
scheidend ist, sondern auch die Fläche" Darüber hinaus ist
aber die Erneuenrng rricht allein Sache der Gruntlstückseigen-
tüuer oder -erwerber, sondern zum wesentlichen TeiI auclr
.des staateso Endlich sintl aus Griin«leu der Einheitlichlieitin etwo die Berechnungsmethoden der antleren Länder zu beactr_ten, die auch den Grundstückswe rt mit berücks icht igen.
co Es rnrrde gef ragt, welche Bedeutung die Ausdriicke ,rAuglrt-
genrr und rrbare Auslagentr haben"

Dieee unterscheidung kennen die Gebührenverordnung untl
das Kostenverzeichnis bzw. die rticht.linien nicht mehro Dortheiitt es nur noch nAusl ogerrr, untl wir verueiden auch in
Zukunft die Bezeichnung'rbare Auslagenr'. Auslagen wcrderrihrer Natur nach immer zuül großen TeiI b4r geleistbt wor«leu
seino Die Frage könnte sietr mehr auf die spitze oder pau-
schale Ernittlung bez iehen, Ilierzu wi rd aber tler ira Ab_schnitt E angekündigte Runderlaß über die Auswirkung der

1/3 at s

G run de
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Entscheialung des oVG Lüneburg vom 26.2.1954 Näheres sageno

Zu F"

a. Auf die Frage, va,nun der unterschied zvischen den sät-
zen A und B ro hoch ist, ist nur zu sagenr'daß A im wesent-
liehen Eoheltsaufgaben unfaßt, vährend B mehr technische
arbeiten abgelten soll, die auch zum aufgabengebiet des

öbVI" gehören. In übrigen ist es dem Ermeesen der efnzelnen
Instenzen überlassen, in besonderen FälIen die Kosten der
Bedeutung des Objekts anzupassen, (Erl,v"!4"1"1962 - f/8
Venn - aöao .0. - äg+g /at - Abschn, rI f ).
b. Nech den Einheitsbauordnungen kann die Baugenehmigungs-
behörde die Vorlage eines durch einen öuVf, beglaubigteu
Lageplanes verlongen, Yenn dem Plan eine besondere Bedeu-
tung zuzumess€n ist oder zreifel an geiner Bichtigkeit.
bestehen. Es nuß ledigl.ich der allgeneine Zwbck der Hoheits-'
aufgaben ent,scheiden, nie der selbstzweck, den die verwal-
tung im übri.gen mit den Plan verfolgt'
co Die außer Zusammenhang nit den Vortragsausführungen
aufgerorfene Srage der Befugnis zur vervielfältigung
transparenter Abzeichnungen aach Eintragung grundleg-end.er
Ergänzungen und. Anderungen kann nur nach Maßgabe urheber-
reätrtticher Eträgungen beantwortet werden. Ein Bundesurhe-
berschutzgesetz ist in Arbeit" Ftir Planungsarbeiten in Zuge
von.Aufbauvorhaben oder Vorhaben für den sozialen Wohriungs-
bau sind nit RdErlo Yo16"11.1950 - I/8 Verm - 1652 A -
Zg6Zf6O - Erleichteiungen zugelassen rorden. In aIIen ande:'
ren Fällen sind Urheberrecbt,sverletzungen auch'veiterhin
ioS" der bigher geltenden Auffassung zu verfolgen.
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Beamte des höheren Diensteg

I. Ausgeschieden:
:

nach Ablegung d.er Gioßen Staatsprüfung
, tLVltef . Drees, Reg.0snobrück ..... ......... 13. 5.54

. ltVRef . Dr. ltoesler, Iteg.Stad€ .........'..:. 20, 5.54

BVRef. Babsenr'Piä§.0ldenburg' ......;..... 20. 5.54'
RVItef . Diekmannr'Präs.0ldenburg .......... 20. 5.54
RVIüef . Harbers, Reg.Aurich ..... ...... 2L. 5.54

' tlVll"f. G:rendor..Reg.Stade ..........,..... ..,21. 6.64
RVttef. Burgherd, Präs.Oldenburg ........., 2l .5.54

, ft!'ttef'. Thielhorn, tleg.Lüneburg .......... , 25, 5.54
RVRef'. lleld, Beg.Lüneburg ....,..... o o o o i. 25. 5.54.

, itvRef . Leonhardtr. lleg.HiIdesheim....,. o o.i c o.. 20. 5.54
, ltVRef. Schulz; ReE.Bildeehein ............ 26. 6,64

:

I I. Ern.anlt:

, a) zun Regi€füngo- und Vemesaungerat
. : H,Vll. Arnoldr,'I(A., Helnstedt ....'..... o... l. 3.54

, RVlt. Mülterr-0brald, ILf.Celle ......... 27.12.63
:

' t) zurn ltegieruogEvermessungsrat
' .'. , [ssdV'. (Stadtverm.Ret z.lVv. ) Löre, i

I .t; KA.Vechta ........ 13. 2.64
lAnstellung 13,t.42)

c ) zun llegieru'ngsv6irnessung§&sseaaor
,

ÄssdV. Pat,zschke, KA.Burgdörf ..;. . ;...' 1.' 4.64
,i

:":
III. Versetzt:

------RVBr lfandelti yrl(A.Eennover. ':'' '' ; " I :;'.v)^' lo--:--'- ' ; ;t ''

r47
r37
F39

:

F43
F4t
t42
F44
F36
r46
F48
F38
F40

g6

16

c

C

D

D

Personalnachrichten
I

(Ruch zur Laufendhaltung der Dienstelter§1 iste bestinmt)

20

19

Nr.d.Dienst-
altersliste
elt ,i I neu
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RVR. Hintzer v.KA.Wildeshausen
z.KAoBrake c.......o........ L17.64

RVR. Löve, Y.KÄ.Vechta

NredoDieDSt-
alterEliste
alt neu

Beamte des gehobenen Dienstes

r.A]ll.Egolieqegi
a) durch Übertritt in den Buhestand

z.KL"lfildeshausen . . . . . . . . .,
BVR" Barke, voI(A. Salzgitter

z oKA. Gandgrshgim . . . . o . . . . . .

BVAgs o Haupt, v.KA.Ni enburg
zrKlL.Salzgitter .... . ... , o. o

VI , Güttl e r, Ileg.

VI. KI e iber, KA o

b) auf Antrag
Vfo Schröd€fr I(A. Neustadt .oö.o...oe .

a

I I. Er?ann! i
zum Vembssungsoberinspekto r
VL (VOI. &"D" ) Heuserl I(A. Osnabrück . . e . .

Vf"(VOIoa"D.) PfIanzl I(A. Hildeshein oooo

VI.(VOfo&"D.) Wisotzki, KA. Cuxhaven .o..

vf . (VO r o a. D" ) Schu Lz , NLVA

Vf"(VOIoaoD.) Dreh€rr I(Ao Wildeshausen ..

VIo(vor.&.D.) 0hlhoff, I(4. Eameln e .e ..o.

Vf " (VOf .a.D. ) Lenze t I(A. WoIf sburg o . . .. .

Vf . (VOI. a" D" ) Brebberma,nn, R€goLüneburg o

VIo Denz, Prös. 0ldenburg o...o.cJo. c..o.

VI. Schönhgffr NLVA r.. o o..r... o...... o.o

zum Begi-e rungs oberinspekto r

BIo Brandesr,Präs. Br&ungchweig . . . . o . . .,

14"6r54

L.7 .64

L ,7 ,54

31"5.54
31.5"54

28. 2.64

D98

D 70a

D96

810

I 72

Lüneburg ..ooo....o.

Osnabrück e o..... o...

IL7
I18

r-

-

L o4 o54
(r.6"49)

L "4064(r"6"41)
t"4054

(r.6.42)
L o4.64

(r.1"4a)
t .4 ;54

(r,4"49)
L.4.64

(r,4"44)
L"4164

( r.8.49 )
L.4 "64( r.lL 4s )

t "4 "64
I o4.64

r40

I 135

r 61

I10

r63

r 164

r39

r82

E5a

H6b

H8b

H 1la

E 1lb

E12

18a

18b

H

H

E

E

r48
I 31

59

60

t .4 oö4 r47 H61
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VI ,Taetzel, PräSo BfaUnSChweig o.....oo.

VI.lYidrnaier, KA. Wesermünde . e o . . o o o . . o o

Vf "FIentje, I(Ao HildeSheim e ,....,. o.. u o

VI.Borchertl I(Ao Bentheim . . . o o . . . . r . o o o

Vl"ltäbiger, NLVA o o. o o..'. o.' o o o.., . o. r o o

VI"Köngm&nne I(Ao Rinteln oo )..oor,oro.orJ

b ) zum Vermes sungs inspekto r

&puVf" Hollandere KAo Cloppenburg o o,.. o

&p.VI"Rehling, NLVA. . . . . o o. o o, . J . . o s o . e

&poVI.Dank€f, KAo Nortlrgim .ooo...oii oooo

c ) zum &p. Vetmessungs insPektor

VIA" Klöver, KA. Rotenburg ... o.. ' o o... o

( ftchprf g "LT. S o S4 rEinsteI Iung !

22,3.54)

VIA" Meinecke, I(Ao Neustadt o.... o o... ö.
( tr'achprf g. L7 ,3 . 54 , E ins te I I ung
!2.4 "54)

VIA" BüttelmatrDr KA" WeSterstede ..oo.o..
( ftchprf g" !7 .3.54 ' Einstel lung

?.5. 3. 54 )

VIA. IIöISgh€fr I(A. Duderstadt e...o..o.e
(fuchprfg" t7 .3 o54, Einstel lung

22o3o54)

VIA.Tietj€Dr NLVA . o. o..o.. o.. o. oo o o o...
(fuchprfgo tT .3.54, Einstellung

25.3 
" 
54 )

VIA. lTagener, I(Ao Rinteln . o. o..... o r o c o

. (Fochprfg" L7"3"54r Einstellung
13 . 4 "64)

| ,4.54
L.4 "54
L14o'o4

L"4"54

L ,4. 54

L.4"54

1.3 "64
1.3 .54
1 .3 .54

22"3.54

L2,4.64

25.3, 54

22.3.54

25,3.54

13 
" 
4.64

r 56

I LO?

I 138

I 137

I L44

I 210

K

K

K

L, 23

L26

L24

L28

L25

L27

H62
H63
II64
H65
H66
n68

r 20t
I 230

r 188

K 31

K34

K32

K []6

K33

K35

51

6

8

III" Wiederverrendet:

aI s Vermeasungs insPektor

stadtvl ozolllflyo DiedrigkeitrPräs.Braunschveig 1.2"64
(geb. 13.9"02, Anstellung 1.9.38)

087

Nr,d.Dienst-
altersliste
alt I neu

L23

I50



rl,

-"
1

'" , -l-.

:: 
"--'

t

.'!- ,i '

'42

;..a.

&,ar.:. -.'J

,4E

.':*4:,

1.r .., . i,.

',*s':' .''. '
.:.:.
..tntf ü ...{
:fY :' r'.yi'

',|i4i§i

.t- -'

,- ii l
- :,: ;..\--":.- , +.. .-. I'. .r;L:::a:
, t- ä,1--A ,.".J
: !.:-.,\ 1:;, -.r'
: ; : ::'r--':



vr"

- I43 -
NrodoDienst-
altersliste
alt I neu

Name Bez i rk geb 
"

&m

Be ruf s-
bezeich-
nung

E inbe ruf en
&m

Kriesten, | osna- I ,"n. lr,gtw. I lo4o54 
I

Herbert ltrtict I ,, I I I

Behrens, | osna- | ro"r. lrngfvr" I r.4"54 
IReinhordlUrtictr I 29 I I I

spr"og"", I uiraes-l 5.bo' lrogrvt. | 1.4"54 
IErnst lrrein I sz I I I

Grieß, I Hanno- I , "n, I rrrgtvt. I 1" 5.54 IHorst lver I ,t l I I

'filil:, | 3r::;-l "t3' l'"*"*" | 
1'6'54 

|Unstellunq zur Dienstaltersliste :

VIo MüIIer, Heinrich 
IVI. Neuhaus, 
I

Vf. Jacobs,
IV0I. D[ipree,
I

VOI. Freiae, 
I

VOI. Schultz , 
I

VOI. Ludevig, 
I

V0I. Stein, 
I

Beamte d.es nnittleren Dienstes 
t

Zum apoYerreBsungsassistent ernannt ! 
I

VAssA' Hetlnoldt, Rolf o s..........,. c . 2l.r.r+ |

KAo Eildesheim I

(geb.15o1"27rFachprf g.27.4.641 
|

Anstellung 21"5"54) 
|

Angestellte der Vergütungsgruppen III - V

Eingestellt: I

eyer. Il,'ssdV. lKA. l1,5"lDHPro15. 11.49 1o5.
v t 

'- 

I I t-t

riedrictr I »ipl" fng, I Bannoverl 23 I CStnr. 11" 2.54 54

-

-

47

48

49

50

51

L

I
I
I
H

H

H

H

u

zora I r solb
zolu I r zolc
zaoa I r zsob

ob I rr6c
oc l t6d
8b I H8c

I

13b I H 13c

13c I U 13d

O.III 2 O.TI

I

I
I

I

TO.A t

40

fo

Name
Beruf sb ez o

Akad. Grade
Dienst;
stelle

geb.
&m

IIochs chul-
abs chluß-
Ve rv&I tgs .-
Prü f uns

Ein-
Iritt

MeJ
Fri
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Sonstige {acFrichteg
(lUschnitt IV der Dienstal terst is t" )

Präe . 0Idenburg, ÜUernahmebüro der Bodenschätzung,
Bufnummer statt 62 91 jet,zt 55 T0

Reg, Aurich, VemolroKat.Verwe ,
Rufnumner statt 44L/6 jetzt ZO 4L und

20 51

Reg"Bez. Stade, I(Ao Verden,
Bufnurmer statt 295 j etzt 22 96

KA. Weseraünde,
Rufnunmer statt 25 98 jetzt, Bremerhaven 81 4g8

Pr[f ungsnaghr i cht en

Große Stagt,sprüfung

BVBef " Dre€§ r

RVRef. Dro Boesler,
RVRef" Baas€Dr

BVRef " Diekn&nn,

BVBef. Harbers,
BYRef , Grenda,

BVRef " Burghard,
BVRef " Both,
BVItef. Thielhorn,
BVRef. Held,
BVIlef . Leonhardt,
BVBef " Schulz,

Rego Osnabrück .oo.o.e o.oroo

Reg. Stadg ...,. o., c. o. o o, o.. o

Präs" 0tdenburg . . . . . . o . . . . . o

Präs" Oldenburg o o.. o o. o. o o. o

Beg. Aurich ... o..... t o. o... o

Beg" Stade oo.., o..oooo.roo.o
Präs" 0ldenburg o r . o . . . o . o . . o

Reg" Ilannoyer .. o. o.. o... o... o

Reg, Lüneburg oo.. ooo....o...
Bgä" Lüneburg o..... o o.......
.Reg. Hifdgshgin . o . . . . o o . . o . .

Reg. Hildgshgim . o . . o . o o o . . o o

Prüf ungs temiS

13.5,54
20 .5, 54

20 "5,54
20.5"54

2L.5. 54

2L.5 
" 
54

21.5 .54
25 ,5 a64

25,5 .64
25 .5. 54

26,5. 54

26.5.54

II" Versetzt't
AssdV. Feindt, voReg" Aurieh

ZeI(Ao Bremervörde .. r. o o. o. c !.7.54

III. f,öhergruppiert:

Nr.doDienst-
altersliste
alt I neu

P30

0 119

Name geb 
"

am
Beruf s-
bezeich-
nung

Di eng t-
stelIe

E in-
tritt

b ehö rd1 
"@g"

e rngrup-
piert

Isra€I,
Fritz

23 . 11.
08

BgVT 
"

I(A. §u-
l ingen

L,4o
23

30"4.31 1"3"54
(vu )




